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Veranstaltungskalender der Verbandsgemeinde Wöllstein 2017
Im Jahr 2017 können wir uns einmal 
mehr über zahlreiche Feste und kultu-
relle Veranstaltungen freuen. Ob tradi-
tionelle Orts- und Weinfeste, 
Gästeführungen, Konzerte oder Aus-
stellungen - das ganze Jahr hindurch 
gibt es ein unterhaltsames und 
abwechslungsreiches Programm in 
unseren Ortsgemeinden.
Der aktuellen Ausgabe des Nachrich-
tenblattes liegt der Veranstaltungska-
lender 2017 bei, in dem das kulturelle 
Programm für Sie zusammengefasst 
wurde. Sollten Sie diesen nicht erhalten 
haben, oder weitere Exemplare wün-
schen, liegen diese in der Verbands-
gemeindeverwaltung in Wöllstein aus. 
Ergänzend dazu erhalten Sie dort auch 
die Broschüren „Gästeführungen & 
Radtouren 2017“ (Alzeyer Land und 
Rheinhessische Schweiz) sowie den 
Veranstaltungskalender der Interes-
sensgemeinschaften „Rheinhessen 
entdecken“.
Alle genannten Broschüren und wei-
teres Informationsmaterial über die 
Verbandsgemeinde Wöllstein und 
die Urlaubsregion Rheinhessische 
Schweiz erhalten Sie bei der Tourist 
Information Alzeyer-Land (Tel.: 06731-

499364, touristinfo@alzey.de) oder bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung in Wöllstein (Tel.: 06703-302-24, a.dehos@vg-woellstein.org).

Der neue Veranstaltungskalender 
ist da
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Notrufe

 ■ Feuerwehr
Notruf ............................................................................................112

 ■ Polizei
Notruf ............................................................................................110
Polizei Wörrstadt ..........................................................06732/911100

BereitschaftsdieNste

 ■ Ärztlicher Notdienst
Für die Ortsgemeinden Wonsheim, Stein-Bockenheim und Wen-
delsheim zuständig:
Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale im DRK Krankenhaus Alzey, 
Kreuznacherstr. 7-9 in 55232 Alzey
Telefon: 116117 (ohne Vorwahl)
Für die Ortsgemeinden Eckelsheim, Siefersheim, Wöllstein, 
Gumbsheim zuständig:
Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale Diakonie Bad Kreuznach, 
Ringstr. 64 in 55543 Bad Kreuznach
Telefon: 116117 (ohne Vorwahl)
Für Gau- Bickelheim zuständig:
Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale im Heilig-Geist-Hospital Bingen, 
Kapuzinerstr. 19 in 55411 Bingen
Telefon: 116117 (ohne Vorwahl)
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag, 19.00 Uhr bis Folgetag, 07.00 Uhr
Mittwoch, 14.00 bis Donnerstag, 07.00 Uhr
Freitag, 16.00 Uhr bis Montag, 07.00 Uhr
Bei akuten lebensbedrohlichen Notfällen, wie starken Herzbeschwer-
den, Bewusstlosigkeit oder schweren Verbrennungen, muss direkt der 
Rettungsdienst unter der Nummer 112 angefordert werden.
Nähere Informationen siehe www.kv-rlp.de/260557

 ■ Krankenhäuser
Diakonie Bad Kreuznach 0671/6050
St. Marienwörth Bad Kreuznach 0671/3720
Klinitel Gensingen 06727/8900
Giftinformationszentrale Mainz 06131/19240
DRK Krankenhaus Alzey 06731/4070

 ■ „Helfer vor Ort“ 
First Responder-Einheit
Notruf über die Rettungsleitstelle: Telefon 19222 oder auch über die 112
Bereitschaftszeiten:
Frw. Feuerwehr Stein-Bockenheim
Unter der Woche von 18.00 - 06.00 Uhr 
Am Wochenende und an Feiertagen 24 Stunden
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Ortsverein Wöllstein
Unter der Woche von 19.00 bis 06.00 Uhr
Am Wochenende und Feiertagen 24 Stunden

 ■ Kinderärzte Notdienst
im Diakonie Krankenhaus Kreuznacher Diakonie (4. OG)
Ringstraße 64, 55543 Bad Kreuznach
Sprechstunden: Mittwoch, 16.00 - 18.00 Uhr
Wochenende/Feiertage, 09.00 - 12.00 Uhr / 16.00 - 18.00 Uhr
Telefon: 0671/605-2401
Geänderte Öffnungszeiten an Heiligabend und Silvester 09.00 - 
12.00 Uhr / 14.00 - 16.00 Uhr.

 ■ Zahnärztlicher Notfalldienst 
im Kreis Alzey

01805/666007 (0,12 € à Minute)
an Wochenenden und Feiertagen
Der für dringende Fälle eingerichtete Wochenend-Notfalldienst 
beginnt Samstag um 08.00 Uhr und endet Montag um 08.00 Uhr. An 
Feiertagen wird analog verfahren.

 ■ Apothekennotdienst-Regelung 
in Rheinland-Pfalz

Ansage des Apothekennotdienstes über landeseinheitliche Rufnummer: 
01805-258825-PLZ

- also zum Beispiel 01805-258825-55597 für Wöllstein -

Kosten aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min., Mobilfunk-Preise 
abweichend (max. 0,42 €/Min.)

Anzeige der notdienstbereiten Apotheken im Internet unter www.lak-
rlp.de
Die aktuellen Notdienste werden auch an der Apotheke ausge-
hängt.

 ■ Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Heinz Bohn, Tierarzt, In der Krummgewann, 55597 Wöllstein, Telefon 
06703/4646.

Bürgerservice

 ■ Rufbereitschaft Wasserversorgung
Für alle Ortsgemeinden zuständig: Wasserversorgung Rheinhessen-
Pfalz GmbH, Rheinallee 87, Bodenheim, Tel. 06135/6500.
Der Anruf wird über eine Rufweiterschaltung an den zuständigen 
Meister weitergeleitet.

 ■ Rufbereitschaft Abwasserbeseitigung
während der Dienststunden 06703/ 30240 oder 3020, nach Dienst-
schluss und am Wochenende 0175/7287265
Der Bereitschaftsdienst ist nur für Störungen an Hauptkanälen, 
Abwasserpumpstationen, Kläranlage, usw. zuständig.
Bei Verstopfungen an Hausanschlussleitungen (auch im Straßenbe-
reich) wenden Sie sich an entsprechende Fachfirmen, die Sie unter 
der Rubrik „Grubenentleerung“ im Branchenfernsprechbuch finden.

 ■ Rufbereitschaft Strom/Erdgasversorgung
Strom (für alle Ortsgemeinden): 
EWR-Störungsdienst  Tel. 0800 1848800 
Gas (für die OG-Gau-Bickelheim):
EWR-Störungsdienst Tel. 0800 1848800
(für alle übrigen Ortsgem.):
RWE Westnetz Tel. 0800 0793427

 ■  Wertstoffhof 
Der Wertstoffhof Wöllstein, Ostdeutsche Straße (auf dem Gelände der 
Raiffeisenwarengenossenschaft), hat folgende Öffnungszeiten:
1. März bis 30. Sept., dienstags u. donnerstags 16 bis 18 Uhr
1. Okt. bis 28./29. Febr., dienstags u. donnerstags 15 bis 17 Uhr
ganzjährig samstags 08.00 bis 12.00 Uhr.

 ■ Abfahrtszeiten des VG-Busses
jeweils mittwochs
Hinfahrt nach Wöllstein:
08.05 Uhr  Gau-Bickelheim - Rathaus, Am Römer 4
08.15 Uhr Eckelsheim - Bushaltestelle Ortsmitte
08.20 Uhr  Wendelsheim - Rathaus
08.25 Uhr Wonsheim -Rathaus
08.30 Uhr Stein-Bockenheim - Rathaus
08.35 Uhr Siefersheim - Bushaltestelle Ortsmitte
Rückfahrt:
09.55 Uhr Gau-Bickelheim
10.15 Uhr Eckelsheim
 Siefersheim
 Wonsheim
 Stein-Bockenheim
 Wendelsheim
Hin- und Rückfahrt von/nach Gumbsheim nach Bedarf, telef. Anmel-
dung unter 06703/1307

 ■ Zuständige bev. Bezirksschornsteinfeger 
für die Gemeinden Wöllstein, Gumbsheim, Eckelsheim, Siefers-
heim, Wonsheim, Stein-Bockenheim
Hermann Müller, Keltenstraße 3, 55597 Wöllstein
Tel. 06703/4945, Fax 06703/4935
Email woellsteiner-feger@t-online.de
für die Gemeinde Wendelsheim
Karl Reimann, Im Rosengarten 7, 55595 Mandel
Tel. 0671/34656
Email KarlReimann@gmx.de
für die Gemeinde Gau-Bickelheim und Wöllstein
Jonas Schimsheimer, Neupforte 14, 55291 Saulheim
Tel. 06732/61 78 6 
schimsheimer@online.de 
Mobil 0151/54 87 48 28 
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 ■  Bezirksbeamter Polizeiwache 
Sprechstunde: donnerstags von 16 Uhr bis 18 Uhr in der Verbandsge-
meindeverwaltung, Zimmer E 04, Tel. 06703/30212. 

 ■ Schiedsmann
Sprechstunden des Schiedsmannes Herrn Franz-Josef Lenges finden 
jeweils am 2. und 4. Donnerstag im Monat zwischen 16.00 und 18.00 
Uhr im Besprechungsraum im 1. OG der Verbandsgemeindeverwal-
tung statt.
Anmeldungen bitte unter Tel. 06703-302-0 oder privat 06703-1444. 
Stellvertreter Walter Simon, Tel. 015202853468.

 ■ Schulen
Realschule plus Rheinhessische Schweiz Wöllstein
Schulleiterin: Elena Seiler
Schulrat-Spang-Straße 7-9, 55597 Wöllstein, Tel. 06703 / 93040, real-
schuleplus@woellstein.de
http://www.realschuleplus-woellstein.de

Grundschule „St. Martin“ Gau-Bickelheim
Schulleiterin: Sonja Eschenauer

Pestalozzistraße 5, 55599 Gau-Bickelheim, Tel. 06701 / 2892, gs-gau-
bickelheim@woellstein.de
http://www.gs-gaubickelheim.de

Grundschule „Am Martinsberg“ Siefersheim
Schulleiterin: Christiane Hasselberg
In der Heidenhecke, 55599 Siefersheim, Tel. 06703 / 1663, gs-siefers-
heim@woellstein.de, http://www.gs-siefersheim.de

Grundschule „Am Appelbach“ Wöllstein
Schulleiterin: Andrea Seelig
Eleonorenstraße 83, 55597 Wöllstein, Tel. 06703 / 301426, gs-woell-
stein@woellstein.de
http://www.gs-wöllstein.de

 ■ Bücherschrank Wonsheim
Der öffentliche Bücherschrank der Verbandsgemeinde Wöllstein 
befindet sich am Rathaus Wonsheim und ist jederzeit zugänglich und 
benutzbar. Der Schrank ist mit unterschiedlichster Literatur gut gefüllt, 
es können Bücher entnommen und neue eingestellt werden.

 ■ Landesamt für Soziales,  
Jugend und Versorgung

Sprechtage in der Verbandsgemeinde Wöllstein
Die Sprechtage finden alle 2 Monate statt und zwar in den Monaten 
Januar, März, Mai, Juli, September und November jeweils am 2. Mitt-
woch in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Telefonische Anmeldung 
und Terminvergabe unter 06703/3020.
An den gleichen Tagen findet nachmittags in der Zeit von 14.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr der Sprechtag bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße 2, 55543 Bad Kreuznach statt, der 
auch von Bürgern aus der Verbandsgemeinde Wöllstein in Anspruch 
genommen werden kann.
Anmeldung unter Tel. 0671/91-0 oder -14. 

 ■ Ev. Sozialstation Wörrstadt-Wöllstein
Häusliche Krankenpflege und Hauswirtschaftliche Versorgung
Die Zentrale in Wöllstein, Schulrat-Spang-Straße 2, ist montags bis 
freitags, von 08.00 bis 17.00 Uhr oder nach Vereinbarung geöffnet. 
Anschließend ist eine Rufumleitung geschaltet.
Telefon-Nr.: 06703/9111-0, Fax: 06703/9111-20
E-Mail-Adresse: kontakt@sozialstation-woerrstadt-woellstein.de, 
Internet: www.sozialstation-woerrstadt-woellstein.de
Kostenlose Sozialberatung und Hilfe bei Antragstellung
Ansprechpartnerin: Lioba Baumeister, Tel.: 06703/9111-17
E-mail: lbaumeister@sozialstation-woerrstadt-woellstein.de

 ■ Seniorenbegegnungsstätte  
„Haus Katharina“

mit Betreuung von Montag bis Freitag 08.00 -17.00 Uhr
Max-Planck-Str. 13 in Gau-Bickelheim
Weitere Information unter  Tel. 06703 - 91 11 - 0 

 ■ Caritaszentrum Alzey
Beratung für Frauen in Schwangerschaft und Notsituationen
Termine nach Vereinbarung Tel. 06731/941597
Haus- und Familienpflege Tel. 06731/941598
Betreuungsangebot in der Sonnenblume, donnerstags von 13.30 - 
18.00 Uhr, Niedergasse 2, Erbes-Büdesheim

 ■ Sozialpsychiatrischer Dienst
des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Alzey-Worms, An der 
Hexenbleiche 36, Alzey. Beratung und Betreuung psychisch kranker 
Menschen und deren Kontaktpersonen.
Information und Terminvereinbarung: Montags bis freitags von 08.30 - 
12.00 Uhr, Tel. 06731/408-6011 u. 6012.
Sprechstunde für Bürger der Verbandsgemeinde Wöllstein: Jeden 
1. Montag im Monat von 13.00 - 15.00 Uhr in der Evangelischen 
Sozialstation Wörrstadt-Wöllstein in Wöllstein, Schulrat-Spang-Str. 
2. Anmeldung möglich, aber nicht notwendig unter der Rufnummer 
06731 / 408-6062.

soziale dieNste

 ■ Ambulanter Hospizdienst
Der Hospizdienst engagiert sich für Menschen in der letzten Lebens-
phase und für deren Angehörige. Wir arbeiten ehrenamtlich und jeder 
kann den Dienst kostenlos in Anspruch nehmen ohne Ansehen der 
Konfession, der Kirchenzugehörigkeit oder der Nationalität.
Einsatzleitung: 
- für die Pfarrgruppe Wißberg:
 Marianne Groben, Burggasse 24, 55599 Gau-Bickelheim, 
 Tel.: 06701/573
- für die Pfarrgruppe Rheinhessische Schweiz:
 Margot Haubs, Römerring 4, 55597 Wöllstein, Tel. 06703/960379.

 ■ Arbeiterwohlfahrt
Altenhilfe - Mobiler Sozialer Hilfsdienst - Krankenpflege - Haus- und 
Familienpflege - Erholung- Jugendarbeit und Beratung - Kleiderkam-
mer.
AWO-Sozialstation
Schwerstkrankenpflege, Pflege behinderter und alter Menschen, 
Behandlungspflege, Familienpflege, Pflegeeinsätze (nach § 37 III SGB 
IX).
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Alzey-Worms e.V., Hellgasse 20 55232 
Alzey, Telefon 06731/7800
Ortsvereine:
Wendelsheim: 1. Vors. Karl Walther, Am Pfortweg 1 Tel. 06734/8736, 
Fax 962450, awowalther@aol.com
Verleih von Kinder-Hüpfburgen, Verkaufsständen, Eistheke, Notruf-
Geräte, Vollautomatik-Krankenbetten, Festzelt 4 x 12 m, Altkleider-
Annahmestelle, Hilfe bei Wohnungsauflösung, Senioren-Nachmittage, 
Senioren-Tanzgruppe, Senioren-Gymnastik, Senioren-Singgruppe
Wöllstein: 1. Vors. Elsbeth Horn, Flonheimer Str. 21, Tel. 06703/1668,
- Verleih von Rollstuhl, jeden 1. Mittwoch im Monat Seniorentreffen: 
14:30 Uhr im Raum der Verbandsgemeinde, Bahnhofstraße
Wonsheim: 1. Vors. Emmi Schön, Am Sonnenberg 7, 55599 Wons-
heim, Tel. 06703/2525.
Verleih von Rollstühlen, Seniorennachmittage, Notruf-Geräte. 
Altkleider können in Alzey in der Schlossgasse bei der AWO abgege-
ben werden.
Leider können wir Entrümpelungen, Altkleiderabholung usw. nicht 
mehr leisten bzw. lagern.
Soniorenzentrum Wörrstadt, Humboldstraße 3, 55286 Wörrstadt, 
Telefon: 06732/9140, Fax 06732/914199
seniorenzentrum.woerrstadt@awo-rheinland.de

 ■ Diakonisches Werk
Telefon 06731/9503-0
Fax 06731/950311
Email dw-alzey@dwwa.de
Erziehungsberatung, Jugendberatung, Suchtberatung Schwangeren-
beratung, Lebensberatung, Erholungshilfe
Treffen von Selbsthilfegruppen im Bereich der Suchtkrankenhilfe:
montags: Freundeskreisgruppe für Betroffene 19.30 - 21.00 Uhr
1. und 3. Mittwoch im Monat: Selbsthilfegruppe für Angehörige 19.30 
- 21.00 Uhr
mittwochs: Freundeskreis für Betroffene und Angehörige 19.30 - 21.00 
Uhr in Wörrstadt, Herrmannstr. 45 (Ev. Gemeindehaus)
Männerrunde



Wöllstein - 5 - Ausgabe 6/2017

Gesprächskreis für Männer zu Alltagssorgen, Lebenskrisen, Partner-
schaft, Familie, Beruf…
donnerstags alle 14 Tage in geraden Kalenderwochen 19.00 - 21.00 
Uhr

 ■ Notruf und Beratung für vergewaltigte 
Frauen und Mädchen

Mainz, Walpodenstr. 10, 55116 Mainz, Tel. 06131-221213, Fax: 06131-
229222, E-Mail: notruf@frauenzentrum-mainz.de
web. www.frauennotruf-mainz.de

 ■ Jugend- und Drogenberatungsstelle
Die Jugend- und Drogenberatungsstelle befindet sich in der Schloß-
gasse 11, 55232 Alzey, Tel.-Nr. 06731/1372 und 7689, Öffnungszeiten 
sind Mo. - Do. 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr, Fr. 09.00 - 
12.00 Uhr und nach Vereinbarung.

 ■ ILCO-Gruppe
Die Selbsthilfegruppe für Menschen mit künstlicher Harn- und Darm-
ableitung trifft sich jeden vierten Donnerstag eines Monats, um 16.00 
Uhr, in Bad Kreuznach, im Krankenhaus St. Marien-Wörth Cafeteria 
der Bediensteten.
Ansprechpartner: Dieter Kaul, Hauptstraße 50a, 55546 Hackenheim, 
Tel. 0671/66073.

 ■ Sozialverband VdK - Kreisverband Alzey
Schwerpunkte unserer sozialrechtlichen Hilfe Renten- und Schwerbe-
hindertenrecht, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung, Pfle-
geversicherung, Alten- und Sozialhilfe, Soziales Entschädigungsrecht, 
Patientenschutz und Patientenberatung usw.
Rodensteiner Straße 3, Alzey
Sprechstunden: 
Montag 08.30 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr, Donnerstag 08.30 bis 
12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Tel.: 06731/548797-0 und Fax 06731/548797-90
Ortsverband Gau-Bickelheim: Tel. 06701/7404
1. Vorsitzender Wilhelm Inboden, Kreuzgasse 7
Ortsverband Wöllstein: Tel. 06703/305875 und 847
1. Vorsitzender Heinrich Frohnhöfer, Kreuzstraße 23

 ■ Jugendscouts im Landkreis Alzey-Worms
Kostenfreie Sprechstunde für Jugendliche unter 25 Jahren Beratung 
zu allen Fragen der Ausbildung, Arbeit, ALG I/II, Bewerbungshilfen, 
allgemeine Lebensberatung ... Wir zeigen Dir Wege durch das Laby-
rinth der Möglichkeiten! Verbandsgemeinde Wöllstein: Bahnhofstr. 10, 
VG Verwaltung, 1. Stock, jeden 2. + 4. Donnerstag im Monat, 14.00 
- 17.00 Uhr, Beratung durch Bernhard Leopoldt, Dipl.-Sozialpäda-
goge Termine nach Vereinbarung: Mobil: 0172 74 86 664 jugends-
couts@alzey-worms.de, Träger: Kreisverwaltung Alzey-Worms, Abt. 5 
Jugend und Familie
Das Projekt wird von EU, ESF, Land Rheinland-Pfalz, Kreis und Job-
center Alzey-Worms finanziert.

 ■ Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V.
Treffen jeden 1. Mittwoch im Monat 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus, 
Haus der Familie, Schloßgasse 13, 55232 Alzey, Kontakt: Tel. 06731-
8923053 E-Mail: marita.debnar-fsh@gmx.de

 ■ Selbsthilfegruppe für Menschen mit 
Depressionen

Mehrgenerationenhaus, Schlossgasse 13, Alzey
Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat 19.00 – 21.00 Uhr.
Informationen beim Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheits-
amtes der Kreisverwaltung Alzey-Worms unter der Rufnummer 06731 
/ 408-6121 

 ■ Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe Alzey und 
Umgebung

Treffen jeden 1. Mittwoch (Werktag) im Monat
Mittagsgruppe 15.00 bis 17.00 Uhr, Abendgruppe 18.00 bis 20.00 Uhr 
i. der Ev. Sozialstation Alzey, Josselinstr.3 (unbedingt vor Erstbesuch 
anmelden)
Kontakt:
Daniela Destradi ...........................................................06241-594675
M. Rothenmeyer ...........................................................06734-961177

 ■ Wöllsteiner Tischlein e.V.
Bahnhofstr. 1, 55597 Wöllstein
Ausgabe von Lebensmitteln an bedürftige Menschen

Öffnungszeit: mittwochs von 09.00 Uhr - 11.30 Uhr
Kontakt: Stegemann-Krüger ........................................06703-961527
e-mail: woellsteiner.tischlein@gmail.com
Ausgabe und Annahme von Kleidung:
Kleiderkammer
Joséphine Mouangue Mpondo-Helten .............................06703-4038
Öffnungszeit: dienstags von 16.00 - 18.00 Uhr
Adresse: Turnhalle Realschule Plus, Schulrat-Spang Straße 7-9 in 
55597 Wöllstein

 ■ Pflegestützpunkt Wörrstadt / Wöllstein
Kostenlose und trägerneutrale Beratung für hilfe- und pflegebe-
dürftige Menschen und deren Angehörige. Hausbesuche möglich.
Rheingrafenstraße 4 - 6, 55286 Wörrstadt
Ansprechpartner:
Sabine Theis, Tel.: 06732/ 93 29 484
Mail: sabine.theis@pflegestuetzpunkte.rlp.de
Sonja Hill, Tel: 06732/932 94 95
E-Mail: sonja.hill@pflegestuetzpunkte.rlp.de
Offene Sprechstunde jeden 1. Dienstag im Monat von 9.30 bis 
11.00 Uhr im Haus der Begegnung, Alzeyer Straße 18, 55597 Wöll-
stein.

 ■ ZEITBANK Wöllstein und Umgebung e.V. 
„Zeit geben und Zeit nehmen“ 

Die Mitglieder der Zeitbank unterstützen sich gegenseitig. 
Wir informieren Sie gerne. 
Telefon: 06703 - 30 79 30 Frau Kämmerer oder 
Telefon: 06703 - 3101 Frau Brandt 
E-Mail: Zeitbank@gmx.de 

 ■ Gemeindeschwester plus
Sie möchten solange es geht zu Hause wohnen, aber der Alltag ist 
manchmal beschwerlich?
Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an die Ansprechpartnerin für 
hochbetagte Bürgerinnen und Bürger über 80 Jahre:
Frau Maria Di Geraci-Dreier
PSP Wörrstadt/Wöllstein
Rheingrafenstraße 4 - 6
55286 Wörrstadt
Tel. 06732-9336870
Tel.: 0175-1168907

 ■ Weisser Ring e.V.
Wir helfen Kriminalitätsopfern - Außenstelle Worms / Landkreis Alzey 
Tel.: 0151 5127 8604 E-mail: weisser-ring.az-wo@hoeding.net

Verbandsgemeinde
WöllsteiN
Bürgermeister gerd rocker
Bahnhofstraße 10 oder Postfach 45, 55597 Wöllstein
Tel. 06703/302-0, Fax 06703/302-14
E-Mail VG-Verwaltung: info@vg-woellstein.org
E-Mail Amtsblatt: amtsblatt@vg-woellstein.org
Sprechstunden: montags - freitags 8.00 bis 12.00 Uhr
                           donnerstags 14.00 bis  18.00 Uhr
www.woellstein.de

amtliche Bekanntmachungen

Gesamtabgabenbelastung von  
Acker- und Weinbauflächen

Die nachstehenden Tabellen sollen den Eigentümern und Pächtern 
einen Überblick über die Abgabenbelastung von landw. Grundstücken 
geben. Bitte beachten Sie, dass die Werte bei der Grundsteuer und 
beim Landwirtschaftskammerbeitrag auf Durchschnittswerten inner-
halb der Gemarkung beruhen. Die Angaben sind ohne Gewähr.

Verbandsgemeindeverwaltung
- Finanzabteilung
- Bahnhofstr. 10
55597 Wöllstein,

Tel. 06703 / 302-32,
E-Mail finanzen@vg-woellstein.org
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Einladung zur 9. Sitzung des  
Werksausschusses der VG Wöllstein

Die 9. Sitzung des Werksausschusses in der Wahlperiode 2014-2019 
findet am Donnerstag, dem 16. Februar 2017, um 18.00 Uhr im Sit-
zungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein, Bahnhof-
straße 10, statt.
Tagesordnung:
I. Öffentlicher Teil:
TOP 1  Informationen zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr 

2016
TOP 2  Grundsatzbeschlüsse im Zusammenhang mit der 

Übernahme der Geschäftsführung für den Betrieb 
der Kläranlage Gau-Bickelheim durch die VG 
Wörrstadt

TOP 3  Auftragsvergaben
 (u.a. Wasserzählerwechsel 2017, Kanalsanierung 

Siefersheim, Kanalnetzuntersuchung Gau-Bickelheim, 
Anschluss eines Gewerbebetriebes)

TOP 4  Mitteilungen und Anfragen
II. Nichtöffentlicher Teil:
TOP 5  Stundungs- und Erlassanträge, Niederschlagun-

gen
TOP 6  Mitteilungen und Anfragen

gez.
Gerd Rocker, Bürgermeister

Nichtamtliche Mitteilungen

Redaktionsschluss
Die nächste Ausgabe unseres Nachrichtenblattes Wöllstein aktu-
ell erscheint am 16.02.2017.
Redaktionsschluss ist am 09.02.2017 um 16.00 Uhr.

Wir gratuliereN
In der Zeit vom 10.02.2017 bis 16.02.2017 feiern nachstehend aufge-
führte Bürger der Verbandsgemeinde Wöllstein, die 70 Jahre und älter 
werden, ihren Geburtstag:
13.02.2017  Gerlach, Elfriede
  55234 Wendelsheim,
 Unterwendelsheim 43  79 Jahre
13.02.2017  Lohberg, Walburg
  55599 Eckelsheim, Hauptstraße 48  81 Jahre
13.02.2017  Metzger, Maria Elisabeth
  55597 Wöllstein,
 Siefersheimer Straße 20  80 Jahre
14.02.2017  Drescher, Helga
  55599 Wonsheim, Untergasse 17  77 Jahre
14.02.2017  Rudolph, Ludwig
  55599 Eckelsheim, Ringstraße 29  80 Jahre
15.02.2017  Löffel, Elisabeth
  55599 Siefersheim,
 Gemeindestraße 16  78 Jahre
15.02.2017  Müller, Wilhelmine
  55597 Wöllstein,
 Eleonorenstraße 37  77 Jahre
16.02.2017  Gräff, Herbert
  55597 Wöllstein, Klausengarten 15  86 Jahre
16.02.2017  Groben, Jakob
  55599 Gau-Bickelheim,
 Bahnhofstraße 11  82 Jahre

Diamantenhochzeit
16.02.2017  Eheleute
  Werner und Rose Hahn
  55597 Wöllstein, Schulrat-Spang-Straße 10

schulNachrichteN

Anmeldung zum Schulbesuch
Kinder, die nach dem 1. September 2017 ihren 6. Geburtstag feiern, 
können als so genannte „Kann-Kinder“ für die Schule angemeldet 
werden.

Bei der Anmeldung ist eine Geburtsurkunde oder das Familienstamm-
buch vorzulegen. Ihr Kind kann gerne mitkommen.

Grundschule „St. Martin“ Gau-Bickelheim
Mittwoch, 15. Februar 2017, von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
(Sekretariat mittwochs erreichbar unter Tel. 06701/2892)

Grundschule „Am Martinsberg“ Siefersheim
Donnerstag, 16. Februar 2017, von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
Montag, 20. Februar 2017, von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
(Sekretariat montags / donnerstags erreichbar unter Tel. 06703/1663)

Grundschule „Am Appelbach“ Wöllstein
Mittwoch, 15. Februar 2017 von 08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag, 21. Februar 2017 von 08.00 - 12.00 Uhr
(Sekretariat dienstags / mittwochs / freitags erreichbar unter Tel. 
06703/301426)
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden können Sie vorab unter den 
oben angegebenen Telefonnummern mit dem Sekretariat einen festen 
Termin/Uhrzeit vereinbaren.

Realschule Plus Rheinhessische Schweiz 
Wöllstein

Neugegründeter Schulsanitätsdienst an /  
Schülerinnen und Schüler freuen sich auf neue  
Aufgabe und zeigen wie Erste Hilfe funktioniert

Ab sofort sind an der Realschule Plus Rheinhessische Schweiz in 
Wöllstein Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter im Einsatz. Unter-
stützt wird das Projekt vom Jugendrotkreuz (JRK) des Landesver-
bandes Rheinland-Pfalz, das landesweit den Auf- und Ausbau des 
Schulsanitätsdienstes (SSD) fördert und die Schulen mit Sanitätsma-
terial ausstattet.
„Der Schulsanitätsdienst ist ein sinnvolles, praxisorientiertes Projekt, 
bei dem die Schülerinnen und Schüler neben den praktischen Erste 
Hilfe-Maßnahmen auch Solidarität und Werteorientierung einüben“, 
freue sich Schulleiterin Elena Seiler und ihr Stellvertreter Christoph 
Beuscher. „Hilfsbereitschaft, Engagement und Verantwortungsgefühl 
sind Werte, die Schulsanitätsdienste vermitteln und leben“, so Gerd 
Rocker, Bürgermeister der VG Wöllstein, der zugleich Vorsitzender 
des DRK-Ortsvereins Wöllstein ist. Jugendleiter Timo Walther ergänzt: 
„Wir freuen uns, junge Menschen beim Erlernen von sozialen Kom-
petenzen zu unterstützen und stehen ihnen jederzeit mit Rat und Tat 
zur Seite.“
Der Schulsanitätsdienst leistet in der Schule Erste Hilfe in Notfällen. Er 
übernimmt die Erstversorgung der Mitschülerinnen und Mitschüler bis 
zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die Schulsanis sind an jedem 
Schultag, bei Ausflügen, Schul- und Sportfesten im Einsatz und leis-
ten einen entscheidenden Beitrag zur Schulgemeinschaft.
In Rheinland-Pfalz bestehen derzeit an 155 weiterführenden Schu-
len Schulsanitätsdienste des Jugendrotkreuzes (JRK) mit über 1.900 
ehrenamtlichen Schulsanitätern. Das JRK ist der eigenverantwortliche 
Jugendverband des Roten Kreuzes, bei dem sich landesweit knapp 
4.200 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 27 Jahren enga-
gieren.

Elternsprechtag an der Realschule plus Wöllstein
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
am Freitag, 17. Februar 2017 findet ein weiterer Elternsprechtag 
statt.
Alle Lehrerinnen und Lehrer, unsere Berufseinstiegsbegleiterinnen 
und die Schulsozialarbeiterin der Realschule plus „Rheinhessische 
Schweiz“ werden zwischen 15.00 und 18.00 Uhr Termine vergeben, 
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die Sie über Ihr Kind mit der jeweiligen Lehrkraft absprechen. Sollten 
Sie an diesem Tag keine Gelegenheit zu einem Gespräch bekommen, 
können Sie mit den Kolleginnen und Kollegen einen anderen Termin 
vereinbaren.
Ein Raumplan wird im Eingangsbereich als Orientierungshilfe dienen.
Für das leibliche Wohl wird in der Cafeteria (Mehrzweckraum, EG) 
bestens gesorgt!

Mit freundlichem Gruß
Elena Seiler, Schulleiterin

Feuerwehrnachrichten
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Tannnenbaum sammeln 2017
Am 07.01.2017 fand unser diesjähriges Tannenbaum einsammeln 
statt. Wie jedes Jahr zogen wir durch die Siefersheimer Straßen und 
nahmen die ausgedienten Tannenbäume mit.
All das wäre ohne Hilfe jedoch nicht möglich.
Wir danken den Familien Nowak, Ebling und Reubold für die gute Ver-
pflegung während unserem Weg durch Siefersheim.
Wir danken Albrecht Möbus, Jörg Zimmermann und Karl Hans Faust 
für das alljährliche Fahren der Traktoren und die Unterstützung beim 
Zerschneiden der Tannenbäume.
Wir danken für die zahlreichen Spenden, die eine gute Unterstützung 
für unsere Jugendkasse bieten.
Außerdem danken wir den Aktiven und dem Förderverein der Feu-
erwehr Siefersheim, die uns an diesem Tag begleitet und unterstützt 
haben.
Es war ein sehr schöner Tag und wir freuen uns jetzt schon auf das 
Tannenbaum sammeln 2018.
Der Termin darf jetzt schon in den Kalendern vorgemerkt werden: am 
13.01.2018 ziehen wir wieder durch die Siefersheimer Straßen.

Jugendfeuerwehr & Bambinis 
Übungstermine der Jugendfeuerwehren in der VG

Mitmachen kann jeder, der min. 10 Jahre alt ist und Spaß daran hat, 
gemeinschaftlich was zu bewegen.

Übungen finden zur Ferienzeit meist nicht statt, bitte vorher informie-
ren. Auch können Uhrzeiten bei Bedarf abweichen.
Eckelsheim
Freitag, 18:00 - 20:00 Uhr
Ansprechpartner: Yves Graf (0177-5138133)
Gau-Bickelheim
Montag, 18:00 - 19:00 Uhr
Ansprechpartner: Alexander Vollmer (0179-8563919)
Siefersheim
Freitag, 17:30 - 19:00 Uhr
Ansprechpartner: Natascha Winter (0157-37623395)
Stein-Bockenheim
Donnerstag, 18:00 - 19:30 Uhr
Ansprechpartner: Werner Spanier (0175-7011949)
Wendelsheim
Freitags von 18.15 Uhr - 19.45 Uhr
Ansprechpartner: Noah Krüger Mobil: 0176 7742 3205
Wöllstein
Freitag, 18:00 - 19:30 Uhr
Ansprechpartner: Sven Beatzel (0173-4936556)
Wonsheim
Freitag, 17:15 - 19:00 Uhr
Ansprechpartner: Matthias Müller (0151 46595112)

Feuerwehr Vorbereitungsgruppe (Bambinis)
Die „Bambinis“ ist eine Vorbereitungsgruppe für alle kleinen Feuer-
wehr interessierten von 6 bis 10 Jahren.
Übungen finden zur Ferienzeit meist nicht statt, bitte vorher informie-
ren. Auch können Uhrzeiten bei Bedarf abweichen.
Eckelsheim
Montag, 17:00 - 19:00
Ansprechpartner: Jürgen Graf (0157-87174926)
Siefersheim
Freitag, 17.30 - 19.00 Uhr alle 14 Tage
Ansprechpartner: Natascha Winter (0157-37623395)
Stein-Bockenheim
Donnerstag, 17:30 - 18:30 Uhr in ungeraden Wochen
Ansprechpartner: Werner Spanier (0175-7011949)
Wöllstein
Mittwoch, 17:00 - 18:30 Uhr in geraden Wochen
Ansprechpartner: Sabrina Seewald (0177-8252082)
Wonsheim
Mittwoch, 16:00 - 18:00 einmal im Monat.
Ansprechpartner: Nicole Wiesel (0160-94860901)
Die Jugendwarte freuen sich auf euch.

EckElshEim
Ortsbürgermeister Hans Friedrich Bäder
Bellerkirchstr. 19, 55599 Eckelsheim
Tel. 06703/300676 oder 06703/1574 (privat)
E-Mail: rebschule@villa-baeder.eu
Sprechstunde: montags von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr
www.eckelsheim.de

gau-bickelheim
ortsbürgermeister friedrich Janz
Am Römer 4, 55599 Gau-Bickelheim
Tel. 06701/476, Fax 06701/1031
E-Mail: rathaus@gau-bickelheim.de
Sprechstunden: dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr
                          donnerstags von 18.00 bis 20.00 Uhr
www.gau-bickelheim.de

amtliche Bekanntmachungen

Ausführungsanordnung  
(§ 61 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG))

I Anordnung
1. Mit Wirkung vom 01.03.2017 wird die Ausführung des durch Nach-
trag III geänderten planes im Flurbereinigungsverfahren Badenheim-
Galgenberg Projekt II, Landkreise Mainz-Bingen, angeordnet.
2. Die nach den § 34 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) festgesetzten 
zeitweiligen Einschränkungen des Eigentums sind aufgehoben.
II Hinweise
Die Ausführung des planes hat folgende rechtliche Wirkungen:
1. Die Abfindung jedes Beteiligten tritt in rechtlicher Beziehung 

an die Stelle seiner alten Grundstücke und Rechte. Die im plan 
aufgeführten neuen Teilnehmer werden Eigentümer der für sie 
ausgewiesenen Grundstücke.



Wöllstein - 9 - Ausgabe 6/2017

2.  Rechte und Pflichten, die durch den Plan abgelöst oder aufge-
hoben werden, erlöschen; neue im plan begründete Rechte und 
Pflichten entstehen. Die öffentlichen und privatrechtlichen Lasten 
der alten Grundstücke gehen, soweit sie nicht aufgehoben oder 
abgelöst werden, auf die neuen Grundstücke über.

3. Die im plan getroffene Regelung öffentlicher Rechtsverhältnisse 
wird wirksam.

4.  Mit dieser Ausführungsanordnung enden die rechtlichen Wirkun-
gen der „Vorläufigen Besitzeinweisung“ vom 18.03.2014 (§ 66 
Abs. 3 FlurbG).

5.  Anträge auf Beteiligung von Nießbrauchern an den dem Eigentü-
mer zur Last fallenden Beiträgen, auf Erhöhung oder Minderung 
des Pachtzinses oder auf Regelung des Pachtverhältnisses (§§ 
69 und 70 FlurbG) sind - soweit sich die Beteiligten nicht einigen 
können - gemäß § 71 FlurbG spätestens drei Monate nach Erlass 
dieser Anordnung beim DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Rü-
desheimer Str. 60-68, 55545 Bad Kreuznach zu stellen.

III Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes nach § 80 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), wird angeord-
net mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende 
Wirkung haben.
Begründung
1. Sachverhalt:
Der plan wurde den Beteiligten gemäß § 59 Abs. 1 FlurbG bekannt 
gegeben.
Den im Anhörungstermin vom 28.03.2014 und innerhalb der Frist von 
2 Wochen nach diesem Termin erhobenen Widerspruch gegen den 
Plan wurde abschließend durch den Nachtrag II abgeholfen.
Der plan ist seit dem 16.09.2014 unanfechtbar.
2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Diese Anordnung wird vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück als zuständige Flurbereinigungs-
behörde erlassen (§ 3 Abs. 1 FlurbG).
Rechtsgrundlage ist der § 61 FlurbG.
Die formellen Voraussetzungen des § 61 FlurbG zur Ausführungsan-
ordnung liegen vor.
2.2 Materielle Gründe
Mit dieser Anordnung und dem genannten Stichtag entstehen die 
Ansprüche auf Ausbau der geplanten Anlagen, Geldzahlungen, Erstat-
tungen und Pachtregelungen, vor allem aber gehen alle Rechte über. 
Rechtsgeschäftliche Verfügungen werden ab dem genannten Zeit-
punkt über die neuen Grundstücke getroffen.
Die materiellen Voraussetzungen des § 61 FlurbG zur Ausführungsa-
nordnung liegen vor.
Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung liegt im überwiegenden 
Interesse der Beteiligten des Verfahrens. Die aufschiebende Wirkung 
des Rechtsbehelfs hätte zur Folge, dass der Grundstücksverkehr 
erheblich erschwert würde. In diesem Falle müssten die Teilnehmer 
bei der Veräußerung oder Belastung nach wie vor über die rechtlich 
noch existenten alten Grundstücke verfügen.
Die sofortige Vollziehung liegt aber auch im öffentlichen Interesse, 
da der Allgemeinheit im Hinblick auf die Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und wegen der in 
die Bodenordnung investierten erheblichen öffentlichen Mittel daran 
gelegen ist, die Ziele des Verfahrens möglichst bald herbeizuführen.
Die Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der VwGO sind 
damit gegeben.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats ab dem ersten 
Tag der Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR)
Rheinhessen - Nahe - Hunsrück
Rüdesheimer Straße 60-68, 55545 Bad Kreuznach,
Dienstsitz Simmern, Schlossplatz 10, 55469 Simmern,
oder wahlweise bei der 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD),
- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier,
einzulegen.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Widerspruchs-
frist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf der Frist bei 
einer der o. g. Behörden eingegangen ist.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. 
In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen.
Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form bei 
dem DLR sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beach-
ten, die im Internet auf der Seite www.dlr.rlp.de unter Elektronische 
Kommunikation ausgeführt sind.
Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form bei 
dem ADD sind besondere technische Rahmenbedingungen zu 
beachten, die im Internet auf der Seite www.add.rlp.de/Elektonische-
Kommunikation/ ausgeführt sind.

Nichtamtliche Mitteilungen

gumbshEim
Ortsbürgermeister Rudi Eich
Ahornstraße 32, 55597 Gumbsheim
Tel. 06703/4303 oder 06703/629989 (privat)
E-Mail: info@gumbsheim.de
Sprechstunde: mittwochs von 17.30 bis 19.00 Uhr
www.gumbsheim.de

siEfErshEim
Ortsbürgermeister Karl Kröhnert
Borngasse 1, 55599 Siefersheim, 
Tel. 06703/1536 o. 3139 (priv.), E-Mail: info@siefersheim.de
Sprechstunde: Donnerstag 18.00 - 19.30 Uhr u. n. Vereinbarung
www.siefersheim.de

amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung des Tages der Wahl der/
des Ortsbürgermeisterin/Ortsbürger- 

meisters und über die Einreichung von 
 Wahlvorschlägen

I.
Am Sonntag, dem 23. April 2017, findet die Wahl der/des Ortsbür-
germeisterin/Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Siefersheim statt.
Eine etwa notwendig werdende Stichwahl wird am Sonntag, dem 
14.05.2017durchgeführt.
Aufgrund des § 62 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) und des § 74 
Abs. 1 der Kommunalwahlordnung (KWO) fordere ich hiermit zur Ein-
reichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der/des Ortsbürgermeis-
terin/Ortsbürgermeisters auf.
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II.
Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des Artikels 21 des 
Grundgesetzes, von Wählergruppen sowie von Einzelbewerberinnen 
und Einzelbewerbern eingereicht werden. Parteien und Wählergrup-
pen können auch eine gemeinsame Bewerberin oder einen gemein-
samen Bewerber in einem gemeinsamen Wahlvorschlag benennen.
Parteiwahlvorschläge und Wahlvorschläge mitgliedschaftlich orga-
nisierter Wählergruppen sind in einer Versammlung der wahlberech-
tigten Mitglieder oder Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde, 
Wahlvorschläge nicht mitgliedschaftlich organisierter Wählergruppen 
in einer Versammlung, zu der die Wahlberechtigten des der Gemeinde 
einzuladen sind, in geheimer Abstimmung aufzustellen. Eine gemein-
same Bewerberin oder ein gemeinsamer Bewerber kann auch in 
geheimer Abstimmung einer gemeinsamen Versammlung von wahl-
berechtigten Mitgliedern/Anhängerinnen und Anhängern/
Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Parteien und Wählergrup-
pen gewählt werden.
Eine Partei, die unter § 16 Abs. 4 KWG fällt, muss spätestens am 54. 
Tag vor der Wahl, das ist am 28. Februar 2017, bis 18 Uhr bei der Lan-
deswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Mainzer 
Straße 14-16, 56130 Bad Ems, die Teilnahme an der Wahl anzeigen 
und ihre Eigenschaft als Partei im Sinne des Parteiengesetzes nach-
weisen. Dies entfällt, wenn die entsprechende Bestätigung zur Wahl 
der derzeitigen Vertretungskörperschaft eingereicht worden war.

III.
Die Wahlvorschläge müssen von einer Mindestzahl von Wahlbe-
rechtigten des Wahlgebiets, die den Wahlvorschlag unterstützen, 
unterschrieben sein (Unterstützungsunterschriften), soweit die Wahl-
vorschlagsträger nicht nach § 16 Abs. 3 oder § 62 Abs. 3 Satz 2 KWG 
davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils nur ein Wahlvorschlag 
unterschrieben werden.
Die Wahlvorschlagsträger sind für die Beibringung einer ausreichen-
den Zahl gültiger Unterstützungsunterschriften ausschließlich selbst 
verantwortlich. Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) kön-
nen Unterstützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.
In einem Wahlvorschlag zur Wahl der/des Ortsbürgermeisterin/Orts-
bürgermeisters darf nur eine Bewerberin oder ein Bewerber benannt 
werden.
Der Wahlvorschlag muss von mindestens 30 wahlberechtigten Per-
sonen unterzeichnet sein. Bei Wahlvorschlägen von Parteien und 
Wählergruppen, auf die § 16 Abs. 3 KWG zutrifft, bedarf es keiner 
Unterstützungsunterschriften.
Das Gleiche gilt, wenn sich die/der bisherige Ortsbürgermeisterin/
Ortsbürgermeisters als Einzelbewerberin/Einzelbewerber bewirbt.

IV.
Der vollständig unterzeichnete Wahlvorschlag soll mit den erforder-
lichen Anlagen möglichst frühzeitig bei der zuständigen Wahlleiterin 
oder dem zuständigen Wahlleiter
Beigeordneter Karl-Hans Faust,
oder bei der zuständigen Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein, 
Wahlamt, Bahnhofstraße 10, 55597 Wöllstein, eingereicht werden. Die 
Einreichungsfrist läuft am 48. Tag vor der Wahl ab, das ist

am Montag, dem 6. März 2017, 18.00 Uhr.

V.
Vordrucke für Wahlvorschlag, Niederschrift über die Benennung der 
Bewerberin oder des Bewerbers, Zustimmungserklärung der Bewer-
berin oder des Bewerbers und Bescheinigung der Wählbarkeit der 
Bewerberin oder des Bewerbers sind bei der zuständigen Verbands-

gemeindeverwaltung sowie bei der Kreiswahlleiterin/dem Kreiswahl-
leiter gegen Kostenerstattung erhältlich.
Amtliche Formblätter für die Unterstützungsunterschriften werden auf 
Anforderung von der zuständigen Wahlleiterin oder dem zuständigen 
Wahlleiter und von der zuständigen Verbandsgemeindeverwaltung 
kostenfrei abgegeben.

Siefersheim, den 09.02.2017
(Karl-Hans Faust, 2. Beigeordneter als Wahlleiterin/Wahlleiter)

Nichtamtliche Mitteilungen

stein-bockenheim
ortsbürgermeister siegbert Mees
Bachgasse 15, 55599 Stein-Bockenheim, 
Tel. 06703/3307, E-Mail: Info@stein-bockenheim.de
Sprechstunde: mittwochs 18.30 bis 20.00 Uhr
www.stein-bockenheim.de

amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur 17. Sitzung des  
Gemeinderates Stein-Bockenheim

Die 17. Sitzung des Ortsgemeinderates Stein-Bockenheim findet am 
Montag, den 13. Februar 2017, um 20.00 Uhr im Sitzungssaal des 
Rathauses mit folgender Tagesordnung statt:
Öffentlicher Teil
TOP 1  Einwohnerfragestunde gem. 16 a GemO
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TOP 2  Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung,
  Beauftragung des Umwelt- und Energiebera-

tungsbüros mit dem Verfahren bei der Umstellung 
auf LED-Technik

  - Beratung und Beschlussfassung
TOP 3  Sicherheitstechnische Überprüfung der Kinder-

spielplätze
TOP 4  Seniorenfahrt 2017
TOP 5  Landeswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft 2017
TOP 6  Mitteilungen und Anfragen
Nichtöffentlicher Teil
TOP 7  Personalangelegenheiten
TOP 8  Mitteilungen und Anfragen

gez. Siegbert Mees
Ortsbürgermeister

WEndElshEim
Ortsbürgermeister Hans-Ludwig Kilian
Unterwendelsheim 66, 55234 Wendelsheim,
Tel. 06734/359 oder 06734/8655 (privat)
Fax 06734/915940, E-Mail: h-l.kilian@t-online.de
Sprechstunde: mittwochs 17.30 bis 19.00 Uhr
www.wendelsheim-rhh.de

amtliche Bekanntmachungen

Niederschrift über die 16. Sitzung des  
Ortsgemeinderates Wendelsheim

- Öffentlicher Teil -
Datum:  Dienstag, 24.01.2017, 20:00 Uhr - 22.05 Uhr
Ort:  Sitzungsaal des Rathauses“
I. Anwesenheitsliste
Ortsbürgermeister:
Kilian, Hans-Ludwig
Beigeordnete:
1. Beigeordneter Huckle, Thomas 
2. Beigeordnete Christine Knuth 
Ratsmitglieder:
Steffen Bäder
Jens Bäder
Dr. Günter Gerhardt, entschuldigt
Joachim Groß 
Manfred Hahn 
Dr. Jürgen Leuck, entschuldigt
Emil Meitzler
Dr. Rolf Pietrowski 
Andreas Rehbein
Manfred Roth
Andreas Siebecker
Norbert Wagner 
Martin Hahn, entschuldigt
Reiner Wingert 
Weitere Anwesende:
Herr Strey, Planungsbüro WSW und Partner GmbH, Kaiserslautern zu 
TOP 2
Gernot Emrich, Verbandsgemeindeverwaltung, zugleich Schriftführer
II. Öffentlicher Teil
TOP 1  Einwohnerfragestunde gem. §16a GemO
TOP 2  Bebauungsplan „Im Rothenfeld - Am Effenweg“ 

der Ortsgemeinde Wendelsheim; 2. Änderung
 a. Sachstandsmitteilung
 b. Beratung und Beschlussfassung über die Annah-

me des geänderten Planentwurfs
 c. Beschluss über die förmliche Beteiligung der Öf-

fentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie über die 
förmlichen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

TOP 3  Ablauf des Gas-Konzessionsvertrages mit der 
RWE AG am 17.03.2018

 a. Bekanntmachung des Vertragsendes im Bundes-
anzeiger

 b. Beauftragung der Rechtsanwaltschaft Dorn-
bach GmbH gemeinsam mit der Ortsgemeinde 
Gumbsheim

 jeweils Beratung und Beschluss
TOP 4  Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung
 Beauftragung des Umwelt- und Energieberatungsbü-

ros mit dem Verfahren bei der Umrüstung auf LED-
Technik

 Beratung und Beschluss

TOP 5  Sanierung Außenfassade Kindergarten, Auftrags-
vergabe an Architekten

 a. Beratung
 b. Beschluss
TOP 6  Erstellung der Ortschronik, Auftragsvergabe an 

Grafiker
 a. Beratung
 b. Beschluss
TOP 7  2017, 1250 Jahre Wendelsheim
 Sachstandsbericht
TOP 8  Mitteilungen / Anfragen
Ortsbürgermeister Hans-Ludwig Kilian eröffnet um 20:00 Uhr die 
Sitzung des Ortsgemeinderates und begrüßt alle Anwesenden, ins-
besondere Herrn Strey vom Planungsbüro WSW und Partner, Herrn 
Emrich von der Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein, der gleich-
zeitig zum Schriftführer bestellt wird, sowie die zahlreichen Zuhörer.
Der Vorsitzende stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die 
Beschlussfähigkeit des Ortsgemeinderates fest. Änderungs- oder 
Ergänzungsvorschläge zur heutigen Tagesordnung werden von den 
Ratsmitgliedern nicht vorgebracht. Seitens der Ratsmitglieder wird 
darauf hingewiesen, dass die Niederschrift der letzten Gemeinderats-
sitzung bislang nicht vorliegt.
III. Tagesordnungspunkte
TOP 1 Einwohnerfragestunde gem. §16a GemO
Schriftliche Anfragen liegen der Verwaltung nicht vor; seitens der 
Zuhörer werden keine Fragen gestellt.
TOP 2 Bebauungsplan „Im Rothenfeld - Am Effenweg“ der Orts-
gemeinde Wendelsheim; 2. Änderung
a. Sachstandsmitteilung
b. Beratung und Beschlussfassung über die Annahme des geän-
derten Planentwurfs
c. Beschluss über die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie über die förmlichen Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 2 BauGB
Sachdarstellung
1. Der Ortsgemeinderat Wendelsheim hat in seiner Sitzung am 

10.03.2105 die Abwägung über die eingegangenen Stellung-
nahmen aus dem Verfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 
Abs. 1 BauGB (frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden) vorgenommen. Ferner wurde die Einarbeitung der 
Abwägungsergebnisse in den Bebauungsplan und die förmliche 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden nach § 3 Abs. 2 
und § 4 Abs. 2 beschlossen.

 Die Einarbeitung der Abwägungsergebnisse in den Bebauungs-
plan und die diesbezüglich erforderlichen Absprachen mit den 
Verfahrensbeteiligten haben weitere Änderungen bzw. Ergänzun-
gen ergeben. Diese Änderungen werden in der heutigen Sitzung 
vom beauftragten Planungsbüro WSW & Partner GmbH vorge-
stellt und sind der anliegenden Präsentation zu entnehmen.

2. Der Ortsgemeinderat hat die Änderungen / Ergänzungen zu bera-
ten und die Einarbeitung in den Bebauungsplan zu beschließen.

3. Mit dem geänderten Bebauungsplan ist nun die förmliche 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die 
förmlichen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

Aussprache
Herr Strey erläutert die Änderungen des Bebauungsplanentwurfs 
anhand einer PowerPoint-Präsentation und geht dabei ausführlich 
auf Fragen der Ratsmitglieder ein. Neben den Änderungen, die in den 
Bebauungsplan einfließen, stellt Herr Strey darüber hinaus das vorge-
sehene Entwässerungskonzept der Firma Aesku zur Information vor.
Die vom Gemeinderat zu beschließenden Änderungen werden 
abschließend von Herrn Strey im Überblick (alt / neu) zusammenge-
fasst:
alt neu
Sichtschutzwall - als Angebotsplanung, flächig bepflanzt Verbind-
lich vorgegeben - Anpassung der Bepflanzung und der Gestal-
tung an das Entwässerungskonzept
Pflanzstreifen PS südlich an den Sichtschutzwall enthalten 
Pflanzstreifen entfällt wegen der Unterbringungsmöglichkeit von 
Regenwasserrückhalteanlagen (ober- bzw. unterirdisch)
Schallschutzkonzept - Festsetzung von Emissionskontigenten 
Anpassung Emissionskontingente aufgrund Flächenänderungen 
erforderlich
Gebäudehöhen - Festsetzungen für Technikanlagen enthalten 
Festsetzungen für Technikanlagen entfallen
Festgesetzte GRZ: 0,8 GRZ: 0,6 zzgl. 0,2 Überschreitungsoption
Fläche Feldgehölz: bislang als GE-Fläche festgesetzt Festsetzung 
als private Grünfläche
Beschlussvorschlag
1. Der Ortsgemeinderat nimmt Kenntnis.
2. Der Ortsgemeinderat beschließt nach eingehender Beratung die 

Einarbeitung der Änderungen / Ergänzungen und die Annahme 
der geänderten Planunterlagen.
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3. Der Ortsgemeinderat fasst den Beschluss über die förmliche 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die 
förmlichen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Beschluss
Zu b: Der Beschluss hierzu ergeht einstimmig (14 Ja-Stimmen).
Zu c: Der Beschluss hierzu ergeht einstimmig (14 Ja-Stimmen).
Im Anschluss an den Tagesordnungspunkt erläutert Herr Emrich von 
der Verbandsgemeindeverwaltung auf Nachfrage, dass im weiteren 
Verfahren die Einarbeitung der Änderungen in die Planunterlagen 
erfolgt und anschließend die förmliche Offenlage mit einer erneuten 
Bürgerbeteiligung. Das Zeitfenster für den Beginn der einmonatige 
Offenlage könnte Ende März sein, sodass der Ortsgemeinderat nach 
Ablauf der Offenlage im Mai/Juni erneut über die Ergebnisse beraten 
und beschließen kann.
TOP 3 Ablauf des Gas-Konzessionsvertrages mit der RWE AG am 
17.03.2018
a.) Bekanntmachung des Vertragsendes im Bundesanzeiger
b.) Beauftragung der Rechtsanwaltschaft Dornbach GmbH 
gemeinsam mit der Ortsgemeinde Gumbsheim
- jeweils Beratung und Beschlussfassung
a.) Bekanntmachung des Vertragsendes im Bundesanzeiger
Sachdarstellung
Der zwischen der Ortsgemeinde Wendelsheim und der RWE AG (jetzt 
innogy Netze Deutschland GmbH) bestehende Gas-Konzessionsver-
trag vom 18.03.1999/08.04.1999 endet nach 20-jähriger Laufzeit am 
17.03.2019.
Durch den Gas-Konzessionsvertrag wurde der RWE AG von der 
Ortsgemeinde Wendelsheim das Recht eingeräumt, die öffentlichen 
Verkehrswege zur Verlegung und zum Betrieb der Gasversorgungs-
leitungen zu nutzen. Für dieses Recht zur Benutzung öffentlicher Ver-
kehrswege erhält die Ortsgemeinde Wendelsheim von der RWE AG 
ein Entgelt in Form der Konzessionsabgabe.
Nach § 46 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ist der Ablauf 
von Konzessionsverträgen spätestens 2 Jahre vorher in geeigneter 
Form zu veröffentlichen. Die Bekanntmachung dient der Eröffnung 
des Wettbewerbs um die Konzession. Potenzielle Interessenten sollen 
durch die Bekanntmachung von der Möglichkeit eines neuen Konzes-
sionsvertragsabschlusses erfahren können.
Beratung
Ergänzend erläutert Herr Emrich von der Verbandsgemeindeverwal-
tung zusätzlich das Erfordernis des Bekanntmachungsverfahrens auf-
grund gesetzlicher Vorgaben und die Verpflichtung zur Erstellung des 
Kriterienkataloges unter Beachtung aktueller Rechtsprechung für die 
Auswahl des Konzessionspartners. Der Gemeinderat wird im weiteren 
Verfahren mit diesem Bewertungskriterien befasst.
Beschlussvorschlag
Der Ortsgemeinderat beschließt die Einleitung des Verfahrens zur 
Neuvergabe der Gas-Konzession mit der Bekanntmachung nach § 46 
Abs. 3 EnWG.
Beschluss
Der Gemeinderat beschließt dies einstimmig (14 Ja-Stimmen).
b.) Beauftragung der Rechtsanwaltschaft Dornbach GmbH 
gemeinsam mit der Ortsgemeinde Gumbsheim
Sachdarstellung
Im weiteren Verfahren ist nach Eingang von Interessensbekundungen 
die Erstellung eines Kriterienkataloges für das Auswahlverfahren des 
künftigen Netzbetreibers erforderlich. Der Kriterienkatalog ist unter 
Berücksichtigung aktueller gerichtlicher Entscheidungen aufzustellen. 
Für die Erarbeitung des Kriterienkataloges und die Verfahrensabwick-
lung mit den Bewerbern ist die Einschaltung eines Fachanwaltes erfor-
derlich. Es wurden Angebote von zwei Rechtsanwaltsbüros eingeholt.
Beide Angebote basieren auf einer Abrechnung nach tatsächlich zu 
leistenden Stunden. Den günstigsten Stundensatz und das voraus-
sichtlich günstigste Gesamthonorar hat die Fa. Dornbach GmbH 
Rechtsanwaltsgesellschaft, Mainz, angeboten. Das Angebot der 
Fa. Dornbach beinhaltet auch die Betreuung der Ortsgemeinde 
Gumbsheim, wo gleichzeitig das Verfahren zur Neuvergabe der Gas-
Konzession ansteht. Durch die gleichzeitige Verfahrensabwickung 
und Beauftragung der Fa. Dornbach können die Honorarkosten für 
jede Ortsgemeinde reduziert werden. Das Honorarangebot für beide 
Ortsgemeinden zusammen beläuft sich auf ca. 9.000,— € incl. MwSt, 
zuzüglich Sonderleistungen wie z.B. Teilnahme an Sitzungen, mithin 
für jede Ortsgemeinde voraussichtlich ca. 4.500,— € (bei separater 
Beauftragung und getrennten Verfahren würden für jede Ortsge-
meinde Honorarkosten von rund 7.800,— € entstehen).
Beschlussvorschlag
Der Ortsgemeinderat beschließt die Beauftragung Fa. Dornbach 
GmbH gemeinsam mit der Ortgemeinde Gumbsheim.
Beschluss
Der Gemeinderat beschließt dies bei 14 Ja-Stimmen.
TOP 4 Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung
Beauftragung des Umwelt- und Energieberatungsbüros mit dem 
Verfahren bei der Umrüstung auf LED-Technik
- Beratung und Beschlussfassung
Sachdarstellung
Das Umwelt- und Energieberatungsbüro aus Saulheim, Herr Dipl. 
Geograph Andreas Pfaff, hat in der Bürgermeisterdienstversammlung 

am 02.11.2016 die Vorteile der Umstellung der Straßenbeleuchtung 
auf LED, sowohl in technischer als auch in finanzieller Sicht, darge-
stellt.
Für die Begleitung des gesamten Verfahrens hat das Umwelt- und 
Energieberatungsbüro ein Angebot unterbreitet. Dieses beinhaltet 
insbesondere die Beantragung der Fördermittel, die Erstellung der 
Ausschreibungsunterlagen, die Auswertung der Angebote und die 
Baubegleitung.
Alle Verfahrensschritte erfolgen in enger Abstimmung mit den Orts-
gemeinden und der Verbandgemeindeverwaltung. Der Gesamtzeit-
raum bis zur Fertigstellung und Abnahme der Umrüstungsmaßnahme 
beträgt rund 15 Monate. Im ersten Schritt werden bis 31.03.2017 die 
Förderanträge gestellt.
Das Honorar für die Betreuung aller acht Ortsgemeinden beträgt ca. 
15.000,— € und wird entsprechend der umzurüstenden Straßenleuch-
ten aufgeteilt. Der Anteil der Ortsgemeinde Wendelsheim beläuft sich 
auf rund 1.800,— €.
Beschlussvorschlag
Der Ortsgemeinderat beschließt das Umwelt- und Energieberatungs-
büro mit der Verfahrensbegleitung zur Umstellung der Straßenbe-
leuchtung auf LED-Technik zu beauftragen.
Aussprache
Herr Emrich erläutert ergänzend die Notwendigkeit der Umstellung 
der Straßenbeleuchtung aufgrund des Verbots der Quecksilberdampf-
lampen.
Beschluss
beschließt der Gemeinderat bei 13 Ja-Stimmen und einer Nein-
Stimme das Umwelt- und Energieberatungsbüro mit der Verfahrens-
begleitung zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik 
zu beauftragen.
TOP 5 Sanierung Außenfassade Kindergarten, Auftragsvergabe 
an Architekten
a. Beratung
b. Beschluss
Sachdarstellung
Die Außenfassade des Kindergartens soll in 2017 renoviert werden. Da 
der Kindergarten im Juni diesen Jahr sein 60jähriges Bestehen feiert 
wäre es schön, wenn bis zu diesem Zeitpunkt die Renovierungsarbei-
ten abgeschlossen wären.
Das Honorarangebot des ortsansässigen Architekten Milch wurde von 
der VG-Bauabteilung geprüft und für angemessen befunden. Die Kos-
tenschätzung für die Maßnahme beläuft sich auf brutto 43.500,- €. Die 
Honorarkosten für die Maßnahmen betragen 5.273,- €
Das Angebot basiert auf den Bestimmungen der HOAI, wobei die Pla-
nungsleistungen nicht mit den vollen Sätzen berechnet sind.
Wegen der terminlichen Zwänge wird eine beschränkte Ausschrei-
bung der Arbeiten (Gerüstbau bzw. Maler-Verputzerarbeiten) emp-
fohlen, wobei jedoch ein ausreichender Wettbewerb (mindestens 5 
Angebote) sichergestellt werden soll.
Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat beschließt, dem ortsansässigen Architekten Milch 
den Auftrag für die Architektenleistung „Renovierung des Kindergar-
ten“ zu erteilen.
Beschluss
Der Gemeinderat beschließt dies einstimmig (11 Ja-Stimmen und 3 
Enthaltungen).
TOP 6 Erstellung der Ortschronik, Auftragsvergabe an Grafiker
a. Beratung
b. Beschluss
Zu diesem Tagesordnungspunkt verlässt Ortsbürgermeister Kilian 
wegen Sonderinteresse nach § 22 den Sitzungssaal. Den Vorsitz über-
nimmt der 1. Beigeordnete Herr Thomas Huckle.
Sachdarstellung
Die Ortsgemeinde Wendelsheim kann im Jahr 2017 auf ihr 1250-jähri-
ges Bestehen zurückblicken. Aus diesem Anlass soll eine Ortschronik 
herausgegeben werden. Diese wird federführend durch die Mitglieder 
der Arbeitsgemeinschaft „Wendelsheimer Geschichte e. V.“ verfasst. 
Die Chronik soll im Juni 2017 im Rahmen des diesjährigen Johannis-
festes der Öffentlichkeit präsentiert werden. Ob dieser Termin gehal-
ten werden kann, hängt allerdings vom Fortgang der weiteren Arbeiten 
ab. Nach derzeitiger Kenntnis wird das Werk ca. 500 Seiten umfassen.
Für die Konzeption und das Design des Seitenkonzeptes ist die Beauf-
tragung eines Grafikers erforderlich. Ein entsprechendes Angebot von 
Frau Mira Schmunkamp „visuelle kommunikation - grafikdesign, art 
direktion“, Düsseldorf, liegt vor. Für die Gestaltung der Ortschronik 
ergibt sich hiernach ein Seitenpreis von 23,00 Euro. Dies ergibt bei 
angenommenen 500 Seiten 11.500,00 Euro netto. Hinzu kommt die 
gesetzliche Umsatzsteuer, sodass ein Gesamtpreis für diese Leistung 
in Höhe von 13.685,00 Euro anzusetzen ist. Hinzu kommen gegebe-
nenfalls Kosten für anfallende Bildrecherchen, Bildbearbeitungen und 
Bildlizenzen. Entsprechender Mehraufwand wird mit einer Stundenba-
sis von 45,00 Euro kalkuliert. Die Verwaltung hat die Auskömmlichkeit 
dieses Angebotes geprüft. Es ist angemessen und entspricht dem 
Marktpreis. Die Verwaltung empfiehlt die Vergabe der Arbeiten an das 
Büro Mira Schmunkamp „visuelle kommunikation - grafikdesign, art 
direktion“, Düsseldorf, zum Angebotspreis von 13.685,00 Euro brutto. 
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Frau Schmunkamp ist der Verwaltung bekannt und bietet Gewähr 
für eine professionelle und zuverlässige Erstellung der beauftragten 
Leistungen. Bei der Erstellung der Broschüren zum Wendelsheimer 
Johannisfest hat Frau Schmunkamp ebenfalls seit einigen Jahren mit-
gewirkt. Für den Druck sind noch entsprechende Angebote einzuho-
len.
Beschlussvorschlag
Der Ortsgemeinderat Wendelsheim vergibt die Konzeption und das 
Design des Seitenkonzeptes für die Ortschronik wie oben dargestellt 
an das Büro Mira Schmunkamp „visuelle kommunikation - grafikde-
sign, art direktion“, Düsseldorf, zum Gesamtpreis von 13.685,00 Euro 
brutto.
Aussprache
Im Ortsgemeinderat wird dieser Tagesordnungspunkt rege disku-
tiert. Es wird zunächst festgestellt, dass ein Vergleichsangebot für 
diese Leistung nicht vorliegt. Darüber hinaus wird bemängelt, dass 
ein Gesamtkonzept fehlt und die Kosten insgesamt nicht dargestellt 
sind. Auch ist keine Aussage über eine Refinanzierung oder eventuelle 
Verkaufserlöse der Chronik getroffen. Eine Beteiligung des Wendels-
heimer Geschichtsverein an den Kosten der Erstellung der Chronik ist 
ebenfalls unklar.
Der Gemeinderat bittet daher um Vertagung der Angelegenheit zur 
Prüfung der Punkte, wobei dem Gemeinderat der Zeitdruck der 
Erstellung der Chronik aufgrund des bevorstehenden Johannisfestes 
bewusst ist. Daher wird gebeten die Prüfung schnellstmöglich zu ver-
anlassen und in Kürze eine gesonderte Gemeinderatssitzung einzu-
berufen.
Beschluss
Der Gemeinderat beschließt sodann einstimmig (9 Ja-Stimmen und 
4 Enthaltungen) den Tagesordnungspunkt zu vertagen und folgende 
Punkte zu prüfen:
-  Einholung eines Vergleichsangebotes
-  Darstellung des Gesamtkonzeptes
-  Aussagen zur Finanzierung (Verkaufserlöse, Beteiligung Ge-

schichtsverein)
TOP 7 2017, 1250 Jahre Wendelsheim
Ortsbürgermeister Kilian informiert über den derzeitigen Sachstand 
und die vorgesehenen Aktivitäten des 1250-Jahre Ausschusses:
Mai 2017 Freundschaftsspiel Wendelsheim / Wendelsheim Rottenburg
Musikalischer Abend mit der Musikkapelle aus Wendelsheim / Rot-
tenburg
24. Juni 2017 Johannisfest
Samstagnachmittag: offizielle Feier mit Vorstellung der
Ortschronik, Ansprache eines Historikers, musikalische Unterhaltung, 
etc.
Samstagabend: Feuerwerk
16. September 2017 Wanderung um Wendelsheim unter fachkundiger 
Führung
TOP 8 Mitteilungen / Anfragen
1. Sanierung Sockel Rathaus: In dieser Angelegenheit fand am 

20. Januar 2017 ein gemeinsamer Termin mit dem Architekten 
(Andreas Milch und Frau Schmitt), der Denkmalschutz-Behörde 
(Frau Becker-Mutschler) und Frau Dr. Eglofstein vom Institut für 
Steinkonservierung statt um die weitere Vorgehensweise zur 
Sanierung zu besprechen.

2. Pavillon auf dem Hallenplatz: F. Eisen aus Wendelsheim ist beauf-
tragt die Holzarbeiten am Pavillon durchzuführen. Kosten nach 
Aufwand, max. 3.000 Euro.

3. Sandsteinpoller am Baum Einmündung Wassergasse: Ein Poller 
fehlt schon die ganze Zeit, der 2. Poller ist jetzt umgefahren wor-
den. Kosten für die Erneuerung der zwei Poller belaufen sich auf 
2.250,- €.

 Problem wird sein, dass nach wie vor die Gefahr besteht, dass 
sie wieder umgefahren werden und der Verursacher sich nicht 
meldet und die Kosten bei der Gemeinde hängen bleiben.

 Im Gemeinderat herrscht Einvernehmen zunächst nur einen neu-
en Poller zu kaufen und den weiteren leicht beschädigten Poller 
zu belassen.

4. Der Vorsitzende informiert über einen vorliegenden Bauantrag zur 
Nutzungsänderung in einem Anwesen in der Neugasse (ehemali-
ge Bäckerei).

5. Ratsmitglied Huckle informiert über das verbotswidrige Parken 
im Kurvenbereich „Am Eicherwald“. Er wird hierzu mit dem Ord-
nungsamt Kontakt aufnehmen.

6. Ratsmitglied Pietrowski informiert wiederholt über die Schuttab-
lagerung im Außenbereich (Am Kuhacker).

Nachdem keine weiteren Mitteilungen und Anfragen mehr vorliegen 
schließt Ortsbürgermeister Kilian um 22.05 Uhr den öffentlichen Teil 
der Sitzung.
 Hans-Ludwig Kilian (Vorsitzender), (G. Emrich, Schriftführer)

Wöllstein
ortsbürgermeisterin lucia Müller
Ernst-Ludwig-Straße 22, 55597 Wöllstein
Tel. 06703/960091, Fax 06703/960092
E-Mail: gemeinde@woellstein.de
Sprechstunden: dienstags und mittwochs 08.00 - 09.00 Uhr
Donnerstag 17.00 bis 18.30 Uhr und nach Vereinbarung
www.gemeinde-woellstein.de

amtliche Bekanntmachungen

Ausführungsanordnung 
 (§ 61 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG))

I. Anordnung
1. Mit Wirkung vom 01.03.2017 wird die Ausführung des durch Nach-
trag III geänderten Planes im Flurbereinigungsverfahren Badenheim-
Galgenberg Projekt II, Landkreise Mainz-Bingen, angeordnet.
2. Die nach den § 34 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) festgesetzten 
zeitweiligen Einschränkungen des Eigentums sind aufgehoben.
II. Hinweise
Die Ausführung des planes hat folgende rechtliche Wirkungen:
1. Die Abfindung jedes Beteiligten tritt in rechtlicher Beziehung 

an die Stelle seiner alten Grundstücke und Rechte. Die im plan 
aufgeführten neuen Teilnehmer werden Eigentümer der für sie 
ausgewiesenen Grundstücke.

2.  Rechte und Pflichten, die durch den plan abgelöst oder aufge-
hoben werden, erlöschen; neue im plan begründete Rechte und 
Pflichten entstehen. Die öffentlichen und privatrechtlichen Lasten 
der alten Grundstücke gehen, soweit sie nicht aufgehoben oder 
abgelöst werden, auf die neuen Grundstücke über.

3.  Die im plan getroffene Regelung öffentlicher Rechtsverhältnisse 
wird wirksam.

4.  Mit dieser Ausführungsanordnung enden die rechtlichen Wirkun-
gen der „Vorläufigen Besitzeinweisung“ vom 18.03.2014 (§ 66 
Abs. 3 FlurbG).

5.  Anträge auf Beteiligung von Nießbrauchern an den dem Eigentü-
mer zur Last fallenden Beiträgen, auf Erhöhung oder Minderung 
des Pachtzinses oder auf Regelung des Pachtverhältnisses (§§ 
69 und 70 FlurbG) sind - soweit sich die Beteiligten nicht einigen 
können - gemäß § 71 FlurbG spätestens drei Monate nach Erlass 
dieser Anordnung beim DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Rü-
desheimer Str. 60-68, 55545 Bad Kreuznach zu stellen.

III. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes nach § 80 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), wird angeord-
net mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende 
Wirkung haben.
Begründung
1. Sachverhalt:
Der plan wurde den Beteiligten gemäß § 59 Abs. 1 FlurbG bekannt 
gegeben.
Den im Anhörungstermin vom 28.03.2014 und innerhalb der Frist von 
2 Wochen nach diesem Termin erhobenen Widerspruch gegen den 
plan wurde abschließend durch den Nachtrag II abgeholfen.
Der plan ist seit dem 16.09.2014 unanfechtbar.
2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Diese Anordnung wird vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück als zuständige Flurbereinigungs-
behörde erlassen (§ 3 Abs. 1 FlurbG).
Rechtsgrundlage ist der § 61 FlurbG.
Die formellen Voraussetzungen des § 61 FlurbG zur Ausführungsan-
ordnung liegen vor.
2.2 Materielle Gründe
Mit dieser Anordnung und dem genannten Stichtag entstehen die 
Ansprüche auf Ausbau der geplanten Anlagen, Geldzahlungen, Erstat-
tungen und Pachtregelungen, vor allem aber gehen alle Rechte über. 
Rechtsgeschäftliche Verfügungen werden ab dem genannten Zeit-
punkt über die neuen Grundstücke getroffen.
Die materiellen Voraussetzungen des § 61 FlurbG zur Ausführungsa-
nordnung liegen vor.
Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung liegt im überwiegenden 
Interesse der Beteiligten des Verfahrens. Die aufschiebende Wirkung 
des Rechtsbehelfs hätte zur Folge, dass der Grundstücksverkehr 
erheblich erschwert würde. In diesem Falle müssten die Teilnehmer 
bei der Veräußerung oder Belastung nach wie vor über die rechtlich 
noch existenten alten Grundstücke verfügen.
Die sofortige Vollziehung liegt aber auch im öffentlichen Interesse, 
da der Allgemeinheit im Hinblick auf die Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und wegen der in 
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die Bodenordnung investierten erheblichen öffentlichen Mittel daran 
gelegen ist, die Ziele des Verfahrens möglichst bald herbeizuführen.
Die Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der VwGO sind 
damit gegeben.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats ab dem ersten 
Tag der Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR)
Rheinhessen - Nahe - Hunsrück
Rüdesheimer Straße 60-68, 55545 Bad Kreuznach,
Dienstsitz Simmern, Schlossplatz 10, 55469 Simmern,
oder wahlweise bei der  
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD),
- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier,
einzulegen.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Widerspruchs-
frist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf der Frist bei 
einer der o. g. Behörden eingegangen ist.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. 
In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen.
Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form bei 
dem DLR sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beach-
ten, die im Internet auf der Seite www.dlr.rlp.de unter Elektronische 
Kommunikation ausgeführt sind.
Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form bei 
dem ADD sind besondere technische Rahmenbedingungen zu 
beachten, die im Internet auf der Seite www.add.rlp.de/Elektonische-
Kommunikation/ ausgeführt sind.

Wonsheim
ortsbürgermeister rudolf haas
Untergasse 5, 55599 Wonsheim, 
Tel. 06703/1219, E-Mail: wonsheim@woellstein.de
Sprechstunde: mittwochs 18.00 bis 20.00 Uhr
www.wonsheim.de

Kirchliche NachrichteN

Evangelische Kirchengemeinden  
Wendelsheim und Eckelsheim

Ev. Pfarramt Wendelsheim, Donastr. 15, 55234 Wendelsheim, 
Tel: 06734-347
Vertretung während der Elternzeit (Beerdigungen, Aussegnungen, 
Hochzeiten, Taufen): Pfarrer Eric Kalbhenn, Tel.: 06727-952878, 
eric.kalbhenn@ekhn-net.de
Mögliche Tauftermine im Frühjahr: 21.05. mit Pfr. Kalbhenn (09.00 
Uhr Eck, 10.15 Uhr We), Himmelfahrt in der Beller Kirche mit Pfr. 
Emig (10.15 Uhr)
Bürostunde Pfarramtssekretärin: donnerstags von 11.00 -15.00 
Uhr
Email: ev.kirchengemeinde.wendelsheim@ekhn-net.de (Pfarrbüro 
- einmal wöchentlich besetzt)
Homepage: www.evkiweck.de

Gottesdienste
12.02.2017 - Septuagesimä, 09.00 Uhr (Eckelsheim): Gottesdienst 
mA (Präd. Paechnatz), 10.15 Uhr (Wendelsheim): Gottesdienst mA 
(Präd. Paechnatz)
19.02.2017 - Sexagesimä, Keine Gottesdienste
Für Kids:
Wendelsheim - KiGo am Samstag - 1 x im Monat von 15.00 -17.30 
Uhr im Beinhaus. Nächster Termin: Samstag, 18.02.17 - Thema 
Taufe. Wer auf die Mailing-Liste möchte, bitte Infomail an Conni Knust 
(ConniSteinert-Knust@web.de)
Eckelsheim - Kinderkirche - jeweils letzter Samstag im Monat - 
11.00 Uhr vormittags. Nächster Termin: 25.02.17 - nähere Info bei 
Anita Mergel-Lahm.
Kirchenmusik
Unser Chor - haben Sie Lust, bei unserem Chor dabei zu sein?
Der Chor probt dienstags um 20.00 Uhr im Ev. Gemeindehaus Wen-
delsheim - alle (Konfessionen und Religionen) sind willkommen!
Unser Posaunenchor - probt mittwochs, 20.00 Uhr
Im Wechsel in Wendelsheim und Erbes-Büdesheim - Infos bei Posau-
nenchorleiter Jörg Krisat - 06701-3870 - 15.02.17 in Wendelsheim, 
22.02.17 in Erbes-Büdesheim
Konfis: Dienstags 16.00 - 17.30 Uhr Ev. Gemeindehaus Wöllstein. 
Ausflug zum Konfitag am 11. März nach Worms schon mal im Hinter-
kopf behalten

Ausblick:
Achtsamkeitskurs rund um Ostern - Nachanmeldung sind vielleicht 
noch möglich - bei achtsamkeit@die3winters.de
Rückblick: Zum Geburtstagskaffee in Wendelsheim kam dieses Mal 
die „Gemeindeschwester Plus“ Maria Di Geraci-Dreier der Ver-
bandsgemeinde und machte allen Anwesenden Mut, sich in Notfällen 
auch an Sie zu wenden. 06732 / 933 6870.

Kath. Pfarrgruppe Wißberg
St. Martin Gau-Bickelheim

St. Katharina Gau-Weinheim
St. Simon und Judas Thaddäus Wallertheim

St. Martin Wolfsheim
Mariä Aufnahme Partenheim

St. Martin Vendersheim
Pfarrer: Karl-Josef Weeber
Pfarrbüro Gau-Weinheim, Mittelgasse 26 - 28
Tel: 06732-4025, Fax: 06732 - 961205;
e-mail: pfarrer.josef.weeber@t-online.de
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Pfarrsekretär: Ludwig Weeber
Pfarrbüro Gau-Bickelheim: Pfarramt St. Martin,
Badenheimer Weg 11 Tel: 06701/494
e-mail: pfarramt_gau_bickelheim@web.de
Website: www.kath-kirche-gau-bickelheim.de
Öffnungszeiten:
Dienstag und Freitag von 09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag von 08.00 - 10.00 Uhr.
Gemeindereferent: Andreas Mangold 0177/7469160
Katholischer Kindergarten St. Martin:
Leiterin: Gunhild Vogtel-Rehn, Pestalozzistr. 1 A, 55599 Gau-Bickel-
heim; Telefon: 06701/1443
Geöffnet von Montag bis Freitag, 07:00 - 16:00 Uhr
Abkürzungen: GB (Gau-Bickelheim), GW (Gau-Weinheim), WAL 
(Wallertheim), WOL (Wolfsheim), PART (Partenheim), VEN (Ven-
dersheim)

Gottesdienstordnung für die Zeit vom 10.02.2017-
19.02.2017

Freitag, 10.02.17, 18:30 Uhr GB hl. Messe
Samstag, 11.02.17, 17:00 Uhr VEN hl. Messe, 17:00 Uhr PART Wort-
gottesdienst mit Kommunionfeier, 18:30 Uhr GW hl. Messe
Sonntag, 12.02.17, 09:00 Uhr WOL hl. Messe, 10:30 Uhr GB hl. 
Messe, 10:30 Uhr WAL Wortgottesdienst mit Kommunionfeier
Montag, 13.02.17, 18:30 Uhr PART hl. Messe
Dienstag, 14.02.17, 18:30 Uhr VEN hl. Messe
Mittwoch, 15.02.17, 18:30 Uhr GW hl. Messe, anschl. Gebetskreis 
und Beichtgelegenheit, 20:00 GB Eucharistische Anbetung mit Rosen-
kranz und 20:45 Uhr GB Lobpreis in der Sakristei
Nächste Sonntagsmessen:
Samstag, 18.02.17, 14:30 Uhr GW 1. Glaubenskurstreffen der Firm-
linge, 17:00 Uhr GB hl. Messe, 17:00 Uhr WAL Wortgottesdienst mit 
Kommunionfeier, 18:30 Uhr VEN hl. Messe
Sonntag, 19.02.17, 09:00 Uhr GW hl. Messe, 10:30 Uhr WOL hl. 
Messe, 10:30 Uhr PART Wortgottesdienst mit Kommunionfeier
Katholische Öffentliche Bücherei St. Martin; Gau-Bickelheim im 
Hof des Bürgerhauses, Am Römer
Öffnungszeiten: montags, 18:30 - 19:30 Uhr
dienstags von 16:00 - 18:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch - das Büchereiteam.
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Evangelische Kirchengemeinde Wallertheim 
und Gau-Bickelheim

Hinweise auf Gottesdienste und Veranstaltungen:
Donnerstag, 09.02.17, 17.00 - 18.00 Uhr Weltladen geöffnet
Sonntag, 12.02.17, 10.15 Uhr Gottesdienst in Wallertheim, 
Ev. Gemeindehaus
Dienstag, 14.02.17, 16.00 Uhr Konfirmandenunterricht, 17.00 - 18.00 
Uhr Weltladen geöffnet, 20.15 Uhr Kirchenchorprobe
Mittwoch, 15.02.17, 10.00 - 11.00 Uhr Weltladen geöffnet
Donnerstag, 16.02.17, 17.00 - 18.00 Uhr Weltladen geöffnet
Sonntag, 19.02.17, 09.00 Uhr Gottesdienst in Gau Weinheim, Ev. Kir-
che, 10.15 Uhr Gottesdienst in Wallertheim, Ev. Kirche
Wenn nichts anderes angegeben ist, finden die Veranstaltungen im 
Evangelischen Gemeindehaus in Wallertheim, Mühlgasse, statt.
Das Pfarramt ist zur Zeit nicht besetzt. Die Vertretung bei Trauerfei-
ern oder Beerdigungen wird vom Ev. Dekanat Wöllstein geregelt: Tel. 
0170-710 71 76.
Evangelisches Pfarramt, Steggasse 15, 55578 Wallertheim,
Tel. (0 67 32) 88 17
Der Weltladen ist in Wallertheim, Steggasse 15, im Hof gegenüber 
dem Pfarramt. Mit freundlichen Grüßen, Ulrich Weisgerber, Pfarrer.

Evangelische Kirchengemeinden Wonsheim, 
Siefersheim und Stein-Bockenheim

Liturgischer Kalender für den Sonntag Septuagesimae (70 Tage 
vor Ostern), den 12. Februar 2017
Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsre 
Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Daniel 9,18
Liturgische Farbe: grün
Wochenlied: 342 oder 409
Gottesdienstordnung am Sonntag, den 12. Februar 2017
10:15 Uhr Siefersheim zentraler Gottesdienst mit hl. Abendmahl, Pfar-
rer Emig
Sprechstunden im Pfarrbüro:
Während der Schulzeit: dienstags von 10:00 - 12:00 Uhr und don-
nerstags von 17:00 - 19:00 Uhr.
Zu diesen Zeiten stehen Ihnen üblicherweise sowohl Frau Lamest-
Gräf für alle Sekretariatsangelegenheiten als auch Pfarrer Emig für 
persönliche und seelsorgerische Gespräche zur Verfügung.
Außerhalb der Bürozeiten sind Gespräche mit Pfarrer Emig - nach 
telefonischer Absprache - ebenfalls möglich.
Für Hausbesuche, Hausandachten, Abendmahle steht Ihnen Pfarrer 
Emig ebenfalls gerne zur Verfügung, wenn Sie solches wünschen. 
Bitte vereinbaren Sie diesbezüglich einen Termin.
Evangelisches Pfarrbüro
Kirchgasse 3, 55599 Siefersheim
Tel.: 06703-1370, Fax: 06703-4722 oder Email: pfarrei_wonsheim@t-
online.de
Evangelische Kindertagesstätte Sonnenschein
Heinrich-Bechtolsheimer-Straße 11, 55599 Wonsheim
Tel.: 06703-1892
Leitung: Frau Anke Scherzer
Regelmäßige Hinweise
Der Kindergottesdienst findet am 1. und 3. Sonntag eines Monats 
immer um 10:30 Uhr in den jeweiligen Gemeinderäumen der Kirchen-
gemeinden statt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte in Siefersheim an 
Frau Paulus-Nowak, Tel. 4415; für Wonsheim und Stein-Bockenheim 
an Frau Gillmeister, Tel.: 1081.
Der Frauenkreis trifft sich außerhalb der Ferienzeit immer 14-tägig 
donnerstags um 14.00 Uhr im Evangelischen Gemeinderaum in Sie-
fersheim. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Espenschied, Tel. 
2561.

Evangelische Kirchengemeinden Wöllstein 
und Gumbsheim

Evang. Pfarramt, Pfarrgasse 9, Wöllstein
Tel: 06703/1211, Fax: 06703/303997
E-Mail: woellstein.evangelisch@gmail.com
Internet: http://Kirchengemeinde-Woellstein.ekhn.org
Bürostunden: dienstags von 09:00 bis 11:00 Uhr und freitags von 
09:00 bis 10:00 Uhr
Für Hausbesuche und Hausabendmahle steht Ihnen Pfarrer Cezanne 
gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie hierzu einen Termin.
Pfarrer Cezanne ist von 06.02. - 19.02.2017 in Urlaub.
Bitte schicken Sie Anfragen für Taufen und Hochzeiten mit allen Anga-
ben, insbesondere der Telefonnummer vorab per Mail an die oben 
angegebene Email-Adresse. Vielen Dank!
Wochenspruch: „Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und ver-
trauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, sondern auf deine große 
Barmherzigkeit.“ (Daniel 9,18)

Unsere Gottesdienste
12.02.2017 - Sonntag, Septuagesimae, 12.02.2017: 09.00 Uhr Got-
tesdienst, Kirche Volxheim (Frau Gerhardt), 12.02.2017: 10.15 Uhr 
Gottesdienst mit Taufe von Lenie Kurhajec, anschl. Kirchencafé, Kir-
che Wöllstein (Herr Fetzer), 12.02.2017: 11.00 Uhr Kindergottesdienst 
im Ev. Gemeindehaus Wöllstein

Gruppen und Kreise
09.02.2017 - Donnerstag, 17.00 Uhr Gemeindebücherei im Ev. 
Gemeindehaus Wöllstein, 19.00 Uhr Probe Posaunenchor im Ev. 
Gemeindehaus Wöllstein, Kontakt: Manfred Lahm, Tel: 06703/ 1682
14.02.2017 - Dienstag, 16.00 Uhr Konfiunterricht im Ev. Gemeinde-
haus Wöllstein
17.02.2017 - Freitag, 19.30 Uhr Ök. Bibelgesprächskreis im Ev. 
Gemeindehaus
Liebe Jubelkonfirmanden der Jahrgänge 1947, 1957 und 1967!
Am Sonntag, 09.04.2017 um 10.15 Uhr wollen wir einen festlichen 
Gedenkgottesdienst zur Jubelkonfirmation feiern. Dazu sind Sie herz-
lich eingeladen. Wenn Sie noch Kontakte zu Jubelkonfirmanden der 
Jahrgänge 1947, 1957 und 1967 haben, geben Sie die Info gerne wei-
ter.
Anmeldung bitte telefonisch unter 06703/ 1211.
Neue Konfirmandinnen und Konfirmanden für 2018
Wenn du im Jahr 2004 Geburtstag hast, dich für die Konfirmation inte-
ressierst und in Wöllstein, Gumbsheim, oder Volxheim wohnst, dann 
melde dich bei uns (eMail oder Telefon).
Veranstaltungen:
Werkkurs: Biblische Erzählfiguren
Inhalt: Fertigen von 2 Figuren nach Wahl
Termin: Fr., 31.03.17, 17:00 - 22:30 Uhr
Sa., 01.04.17, 08:30 - 18:00 Uhr
Ort: Ev. Gemeindehaus Wöllstein, Pfarrgasse 9
Kosten incl. Material: 25,-Euro bei Verbleib einer Figur in der Ev. Kir-
chengemeinde Wöllstein
94,- Euro bei Selbstbehalt beider Figuren
Teilnehmerzahl: Min. 8 bis max. 15 Personen
Kursleitung: Frau Gaby Niebergall
Arbeitsgemeinschaft Biblische Figuren e.V.
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Wöllstein
Anmeldung: bis 17.02.2017 !!!
Woellstein.evangelisch@gmail.com
06703 - 911251 (auch für Rückfragen)
weitere Infos (Ablauf, Werkzeugliste) nach Anmeldung

Werkkurs: Biblische Erzählfiguren
Inhalt: Fertigen von 2 Figuren nach Wahl
Termin: Freitag, 31.03.2017, 17.00 - 22.30 Uhr
Samstag, 01.04.2017, 08.30 - 18.00 Uhr
Ort: Ev. Gemeindehaus Wöllstein, Pfarrgasse 9
Kosten incl. Material: 25 Euro bei Verbleib einer Figur in der Ev. Kir-
chengemeinde Wöllstein
94 Euro bei Selbstbehalt beider Figuren
Teilnehmerzahl: Min. 8 bis max. 15 Personen
Kursleitung: Frau Gaby Niebergall, Arbeitsgemeinschaft Biblische 
Figuren e. V.
Veranstalter: ev. Kirchengemeinde Wöllstein
Nmeldung: bis 17.02.2017
Woellstein.evangelisch@gmail.com
06703-911251 (auch für Rückfragen)
Weitere Infos (Ablauf, Werkzeugliste) nach Anmeldung.

Katholische Pfarrgruppe 
 „Rheinhessische Schweiz“

St. Remigius Wöllstein mit Eckelsheim und 
Gumbsheim

St. Martin Siefersheim
St. Mauritius Frei-Laubersheim

Hl. Kreuz Wonsheim mit Stein-Bockenheim
St. Dionysius Neu-Bamberg

St. Josef und St. Ägidius Fürfeld mit Tiefenthal
Kath. Pfarramt, Bennstraße 1, 55546 Fürfeld
Bürostunden: Dienstags von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr, mittwochs von 
11.00 Uhr - 13.00 Uhr u. freitags von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Tel. 06709/429 Fax 06709/911154 E-Mail: pfarramt@kirchen-fuerfeld.
de
Sprechstunden mit Pfr. Todisco nur nach Absprache
www.bistummainz.de/pfarreien/dekanat-alzey/gemeinden/rh-schweiz
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Veranstaltungen und Gottesdienste
Freitag, 10.02.2017, 16.30 Uhr Fü Pfadfinder, 19.00 Uhr Fü Messe
Samstag, 11.02.2017, 09.00 Uhr Wö heilige Messe zum Beginn des 
Gemeinschaftstages der Kommunionkinder - Die ganze Gemeinde, 
Eltern und Geschwister sind zur Mitfeier der Messe eingeladen. 19.00 
Uhr FL Messe
Sonntag, 12.02.2017, 09.00 Uhr Gum Messe in der ev. Kirche, 10.30 
Uhr Won Familienmesse mit Kirchencafé
Montag, 13.02.2017, 15.00 Uhr GauB Messe im Haus Katharina- 
Fahrgelegenheit auf Anfrage! 18.30 Uhr Wö Messe, 19.30 Uhr Wö 
KKM, 20.00 Uhr Fü KKM
Dienstag, 14.02.2017, Heiliger Valentin, 11.11 Uhr Wö Fastnacht-
sandacht in der Kirche mit anschließender Seniorenfastnacht im 
Remigiusheim - Fahrgelegenheit auf Anfrage!
Mittwoch, 15.02.2017, 09.30 Uhr Fü Messe, 16.30 Uhr Wö Pfadfinder
Donnerstag, 16.02.2017, 08.30 Uhr Wö Frühstück für Jeden der Kol-
pingsfamilie bis 11.00 Uhr - Wir freuen uns auf neue Gesichter! 15.00 
Uhr FL Messe - Fahrgelegenheit auf Anfrage! 17.00 Uhr Si Pfadfinder
Freitag, 17.02.2017, 17.00 Uhr Wö Stammesvollversammlung der 
Pfadfinder - Eltern willkommen! 19.00 Uhr Fü Messe, 19.30 Uhr Wö 
Ök. Bibelkreis im ev. Gemeindehaus, 19.30 Uhr Fü Vollversammlung 
der KKM

Aktuelles aus der Pfarrgruppe  
Rheinhessische Schweiz

Aktuelles:
1. Wallfahrt nach Marienthal: Am 1.Mai fahren wir wieder nach Mari-
enthal. Pfr. Todisco freut sich, wenn viele mit ihm an dieser Wallfahrt 
teilnehmen. Die Abfahrt ist um 08.00 Uhr in Fürfeld, dann folgen FL 
um 08.10 Uhr, NB um 08.15 Uhr, Won um 08.20 Uhr, Si um 08.25 Uhr 
und Wö um 08.30 Uhr.
Sie werden auf Anfrage auch in den anderen Orten abgeholt. Fahrt-
kosten 10 Euro! Da der Ort wunderschön mitten im Wald liegt, auch für 
Familien zu empfehlen. Rückfahrt um 16 h!
2. Erstkommunion: Da die Kinder am 11.02.2017 ihren 2. Gemein-
schaftstag haben, bitten wir die Gemeinde, doch die Heilige Messe um 
09.00 Uhr mitzufeiern, um deutlich zu machen, dass uns die religiöse 
Erziehung der Kinder auch wirklich am Herzen liegt. Gemeinde ohne 
Kirchengebäude und Pfarrheime ist möglich. - aber eine Gemeinde 
ohne Kinder und Jugend ist tot. Hier ist jeder gefragt!
3. Seniorenfastnacht: Sie beginnt am 14.02.2017 um 11.11 Uhr mit 
der Andacht in der Kirche. Wir freuen uns auf viele Gäste und ihre 
Beiträge. Es laden ein: Die Kolpingsfamilie und die Aktiven in der Seni-
orenarbeit.
4. Zeltlagerlager und Ferienspiele: Anmeldungen erhalten Sie im 
Pfarrbüro
5. Sternsinger: Die Aktion ist jetzt mit dem Kinobesuch abgeschlos-
sen: 135 Kinder und Jugendliche waren mit ihren Begleitern im Kino. 
Wir danken allen, die die Kinder nach Kreuznach gefahren und wieder 
abgeholt haben.
6. Jubiläum Remigiusheim: Wir sehen den Film zur Einweihung vor 
25 Jahren am 18.02.2017, 15.00 Uhr Messe mit Film in Wö!
7. Vollversammlung der Pfadfinder: Am 17.02.2017 ist um 17.00 
Uhr die Vollversammlung der Pfadfinder in Wöllstein. Wir bitten alle 
Kinder, Jugendlichen, Leiter und Leiterinnen diesen wichtigen Termin 
wahrzunehmen, da auch Neuwahlen des Vorstandes, der Kassenprü-
fer und erstmals auch der Elternvertreter anstehen. Wir hoffen, dass 
auch einige Eltern kommen.

Kath. öffentliche Bücherei im Remigiusheim 
in Wöllstein

Unsere Öffnungszeiten:
Dienstags, 16:30 - 18:00 Uhr
Samstags, 10:00 - 11:00 Uhr
Sonntags, 10:00 - 12:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihr Kommen, Ihr Büchereiteam
(www.bistum-mainz.de/koeb-woellstein, Tel. 4339)

Evangelische Sozialstation  
Wörrstadt-Wöllstein

Gottesdienst im Haus Katharina

Die Evangelische Sozialstation Wörrstadt-Wöllstein lädt herzlich zu 
einem katholischen Gottesdienst ein.
Ort: Seniorenbegegnungsstätte „Haus Katharina“ Gau-Bickelheim, 
Max-Planck-Str. 14
Zeit: Montag, 13.02.17, 15.00 Uhr
Anschließend gemütliches Beisammensein mit Kaffee und Kuchen. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Bitte melden sie sich kurz unter 06703 - 91 11 - 0 an.
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aus vereiNeN 
       und verBäNdeN

Gau-Bickelheim

VdK Gau Bickelheim
Kreppelkaffee 2017

Einladung ins Bürgerhaus am Sonntag, 19. Februar 2017 um 14.11 
Uhr Wie in jedem Jahr ist wieder Fastnacht beim VdK. Kommt zu uns 
in die „Narrhalla Bürgerhaus“ bringt Freunde und Verwandte mit und 
lasst Kummer und Sorgen mal zuhaus! Wir wollen Euch vor allen Din-
gen mit Schunkelliedern und Büttenreden in Stimmung bringen. Hat 
einer einen Vortrag mit, der steigt bei uns dann in die Bütt. Um das 
alles gut zu organisieren, bitte anmelden bei: Ute Lausch, Tel. 06701 
7150, Willi Inboden, Tel. 06701 7404! Wir freuen uns schon auf Euer 
Kommen! Kaffeegedeck bitte nicht vergessen!

Turn- und Sportgemeinde 1848 e.V.  
Gau-Bickelheim

Der Vorstand informiert
Die TSG bietet seit vielen Jahren in Gau-Bickelheim ein vielfältiges 
Sportangebot für Jung und Alt. Um dieses zu ermöglichen arbeitet der 
Vorstand der TSG mit viel Engagement und bereichert somit auch die 
Freizeitmöglichkeiten in der Ortsgemeinde.
Hierfür braucht der Vorstand aber weitere nette Leute, die sich in diese 
Arbeit in einem tollen Team mit einbringen möchten, insbesondere als 
Schriftführer oder als Pressewart.
Wir können zwar keine Bezahlung bieten, dafür aber das gute Gefühl 
eine tolle Sache zu unterstützen, nämlich ein Sportangebot für die 
Bevölkerung zu erschwinglichen Preisen.
Hoffentlich habe ich Ihr Interesse geweckt.
Weitere unverbindliche Informationen erhalten Sie unter 06701-3087 
(gerne auf den Anrufbeantworter sprechen) oder über eine Email an 
Vorsitzender@tsg1848gau-bickelheim.de.
Weitere Informationen finden Sie auch auf unser Homepage unter 
www.tsg1848.de.

Gumbsheim

!!!!!!!!!!

 TTC 1975 Gumbsheim e.v 

Bollerwäälcheumzug und 
Kinderfastnacht 

Am 18.02.2017 13:30Uhr 

Aufstellung zum Umzug ab 12:30Uhr 

An der Gumbsheimer Kirche 

Jeder Bollerwagen ist willkommen  

 

j 

 

Kinderfastnacht ab 15:11 Uhr 

Gemeindehalle Gumbsheim 

Beiträge zur Kinderfastnacht 

Tanz/Vortrag sind gerne gesehen 

Siefersheim

GV Einigkeit 1879 Siefersheim e.V.
Mitgliederversammlung

Am 17.02.2017 um 19.00 Uhr findet im Großen Saal des DGH die 
diesjährige Mitgliederversammlung des Gesangvereins Einigkeit 1879 
Siefersheim statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung, 2. Ehrung verstorbener Mitglieder, 3. Verlesung und 
Genehmigung Protokoll der Mitgliederversammlung vom 22.01.2016, 
4. Berichte für 2016, 5. Aussprache zu den Berichten, 6. Entlastung 
des Schatzmeisters, 7. Behandlung der Anträge, 8. Mitteilungen und 
Verschiedenes
Im Anschluss findet noch ein Essen, verbunden mit einem kleinen 
Umtrunk statt. Anträge sind bis spätestens 10.02.2017 beim ersten 
Vorsitzenden des Verein, Herrn Karl-Horst Conrad, einzureichen. Um 
rege Teilnahme der Vereinsmitglieder wird gebeten.

Spvgg Siefersheim
Jahreshauptversammlung der SpVgg 1946  

Siefersheim eV
Vorstand wieder vollständig, aber Abteilungsleiter Fußball fehlt
Am 07.01. fand die diesjährige Vollversammlung der SpVgg 1946 Sie-
fersheim e. V. mit über ca. 60 Mitgliedern in der Mehrzweckhalle Sie-
fersheim statt.
Gleich zu Beginn stand die Diskussion um die Spielgemeinschaft mit 
dem TUS Wöllstein an. Dazu durfte der 1. Vorsitzende auch eine kleine 
Abordnung aus Wöllstein in der Halle begrüßen. Im Rahmen einer leb-
haften, kontroversen aber sachlichen Diskussion wurde der Vorstand 
beauftragt, eine neue Kooperationsvereinbarung auszuhandeln und 
den Entwurf dem erweiterten Vorstand vorzulegen.
Dem folgten die Jahresberichte von Vorstand und Abteilungen, wel-
che ein ereignisreiches und aktives Jahr des Vereins Revue passieren 
ließen.
Finanziell hat es der Verein wieder geschafft schwarze Zahlen zu sch-
reiben. Folglich wurde der Vorstand von den anwesenden Mitgliedern 
ohne Gegenstimme entlastet.
Der 1. Vorsitzende Andreas Schneider, der 2. Kassierer Dieter Dapper, 
der 1. Schriftführer Hans-Jochen Gerhard und der Pressewart Mar-
kus Bachmann wurden, ebenfalls ohne Gegenstimme, in ihren Ämtern 
bestätigt. Besonders erfreulich ist, dass auch der im letzten Jahr offen 
gebliebene Vorstandsposten des 1. Kassierers, mit Jochen Emrich 
neu besetzt werden konnte. Er hatte sich schon während des Jahres 
dieser Aufgabe angenommen.
Leider konnte auch dieses Jahr kein Abteilungsleiter Fußball gefun-
den werden. Vor dem Hintergrund der anstehenden Verhandlungen 
mit dem TUS Wöllstein ist dies natürlich besonders schwerwiegend. 
Sollte sich in Siefersheim keine Initiative pro Fußball formieren, wird es 
schwer werden, den Fußball in der Region zu unterstützen.
Den Abschluss bildete wieder die Ehrung der langjährigen Mitglieder 
Ruben Becker und Tobias Schenk (25-jährige Mitgliedschaft), Gerd 
Wähler (40-jährige Mitgliedschaft + Ehrenmitgliedschaft), Sabine 
Korffmann, Dorle Seyberth, Ruth Pfeifer, Irmgard Kloninger und Karl 
Hans Faust (50-jährige Mitgliedschaft).
Nach der Ehrung ging die Jahreshauptversammlung wieder nahtlos in 
die traditionelle Jahresabschlussfeier mit weiteren Gästen über.

Stein-Bockenheim

MGV Germania „Gemischter Chor“  
Stein-Bockenheim

Sänger und Sängerinnen gesucht
Wir starten in 2017 wieder voll durch und haben auch bereits mit den 
Proben wieder begonnen. Für unseren Chor bzw. Singkreis unter 
neuer Leitung suchen wir deshalb noch tatkräftige Unterstützung.
Wer Lust hat kann gerne freitags um 20:00 Uhr in den Nebenraum der 
Gemeindehalle in Stein-Bockenheim zum schnuppern kommen. Wir 
freuen uns auf euch!

CV Stein-Bockenheim
Kampagne 2017

Kappensitzung am Samstag, 18. Februar 2017
Beginn 19.11 Uhr
Eintritt: 7 Euro
Kinderfastnacht am Samstag, 25. Februar 2017
Beginn 15.11 Uhr
Eintritt frei
Fastnachtsparty am Dienstag, 28. Februar 2017
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Beginn: 19.11 Uhr
Eintritt frei
Alle Veranstaltungen finden in der Gemeindehalle Stein-Bockenheim 
statt.

wendelsheim

 

Infos auch auf der Home-
page www.tus-wendelsheim.
de unter Veranstaltungen.

Kinderfastnacht des TuS
Rosenmontag, 27.02.2017
Ab 15.11 Uhr
Spiel, Spaß, Tanzgruppen und Musik
in der Gemeindehalle Wendelsheim
Eintritt frei!

Kinderfastnacht
2017

Turn- und Sportverein „Grün-Weiss“  
1848 Wendelsheim e.V. 

Tischtennistraining für Anfänger
Die Sparte Tischtennis des TuS GW Wendelsheim bietet wieder 
ein Training für Anfänger an! Unter Leitung von Stephen Holzwirth 
und Lena Emrich erlernen die Kinder die Grundlagen des Tischten-
nissports. In zahlreichen Übungen werden auf spielerische Art und 
Weise Koordination, Technik und Ballsicherheit erarbeitet. In einer 
speziellen Anfängerrunde des Rheinhessischen Tischtennis Verban-
des können die Kinder dann die erlernten Fähigkeiten in der Spielpra-
xis gegen Teams aus anderen Vereinen anwenden.
Es sind noch Plätze frei und das Trainerteam freut sich auf motivierte 
Teilnehmer.
Für: Mädchen und Jungen zwischen 7 und 12 Jahren Wochentag: 
Mittwoch Uhrzeit: 18.30 - 19.55 Uhr Ort: Gemeindehalle Wendelsheim
Anmeldung: Vorort beim Training oder bei Stefan Bender, Tel.: 06734 
- 96 14 21.

WendelsheimWöllstein

Jäcke vom Appelbach e.V.
Fastnacht in Wöllstein

Die Jäcke vom Appelbach e.V. laden herzlich zur Fastnachtssitzung 
am 18.02.17 unter dem Motto „Rock`n´Roll in Wöllstein“ ein!
Karten sind im Schreibwaren-Sinopoli, Alzeyer Straße 3+4 in Wöllstein 
oder an der Abendkasse erhältlich.
Weitere Termine der Fastnachtskampagne:
23.02.17 - 20:00 Uhr Altweiberball in der Gemeindehalle Wöllstein
26.02.17 - 14:11 Uhr Kindersitzung in der Gemeindehalle Wöllstein
27.02.17 - 14:11 Uhr Rosenmontagsumzug
Wir freuen uns auf viele Besucher!

Turn- und Sportverein 1863 Wöllstein e.V.
Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des Turn- und 
Sportvereins 1863 Wöllstein e.V. am Freitag, den 10. März 2017, um 
20:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses/Dorfgemeinschaftshauses, 
Ernst-Ludwig Str. 22, 55597 Wöllstein.
Tagesordnung
TOP 1: Begrüßung und Eröffnung, TOP 2: Feststellung der Tages-
ordnung, Feststellen der Beschlussfähigkeit, Mandatsprüfung, TOP 
3: Totengedenken, TOP 4: Tätigkeitsbericht des Vorstandes, TOP 5: 
Prüfbericht der Kassenprüfer, TOP 6: Entlastung des Vorstandes, TOP 
7: Wahlen Wahl des Vorsitzenden Wahl des Schriftführers Wahl der 
3 Beisitzer (a - c) Wahl der Kassenprüfer, TOP 8: Berichte der Abtei-
lungsleiter, TOP 9: Verschiedenes

Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann 
in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese 
Anträge mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich bei 
dem Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind.
Vorsitzende: Gudrun Maak, Kirchstr. 45, 55597 Wöllstein
Ein Hinweis an unsere jugendlichen Mitglieder: Gemäß §§ 13.6; 16.1 
der TuS Satzung, sind alle Mitglieder vom vollendeten 16. Lebensjahr 
an stimmberechtigt.
Die Verwendung von geschlechtsspezifischen Personen- und Funkti-
onsbezeichnungen gelten sowohl in weiblicher als auch in männlicher 
Form.

wendelsheimwonsheim

waS SOnSt nOch intereSSiert

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
Energietipp: Wärmegewinne konstruieren

Die Südausrichtung von Fensterflächen ermöglicht einen hohen Ein-
trag von Sonnenwärme; erfordert aber einen sommerlichen Wärme-
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schutz. So sollte die verglaste Fläche der Südfassade nicht mehr als 
30 Prozent betragen, sonst wird es im Sommer zu heiß. Die optimale 
Zahl, Größe und Ausrichtung von Fenstern wird meist rechnerisch 
ermittelt, um das beste Verhältnis von Wärmegewinnen und -verlus-
ten zu erzielen. Auch eine passende Raumplanung ist wichtig. Wenn 
die Hauptaufenthaltsräume wie Wohn- und Kinderzimmer im Südteil 
des Hauses liegen, kann die Sonnenwärme am besten genutzt wer-
den. Räume, die mit einer niedrigeren Temperatur genutzt werden, wie 
Schlafzimmer und Küche sollten eher Richtung Norden platziert sein.
Auch Wintergärten können - richtig konstruiert - in den Übergangszei-
ten, solare Gewinne erzielen. Die einstrahlende Sonne heizt den Raum 
auf. Allerdings sollten in Wintergärten keine Heizkörper installiert sein 
und der Wintergartenbereich sollte durch eine dichte Tür und einen 
massiven Wandteil von der beheizten Wohnfläche abtrennbar sein. 
Andernfalls kann ein Wintergarten auch den Energieverbrauch erhö-
hen. Ein Wintergarten, der nach Süden ausgerichtet ist, überhitzt im 
Sommer schnell und muss deshalb eine wirksame Außenverschattung 
haben. Nach Osten und Westen ausgerichtete Wintergärten brauchen 
seitliche Verschattungsvorrichtungen; zu bedenken ist, dass dabei die 
Aussicht zeitweise verloren geht.
Der Energieberater hat am Montag, den 20.02.17 von 12.30 -17.00 
Uhr Sprechstunde in der Kreisverwaltung in Alzey, Ernst-Ludwig-
Straße 36. Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Voranmeldung 
unter: 0 67 31/408-0.

AWO Betreuungsverein Alzey-Worms
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung:  

Beratung
Die Arbeitsgemeinschaft der Betreuungsvereine des Landkreises 
Alzey-Worms und der Stadt Worms bieten regelmäßig einmal im 
Monat in den Räumen des Pflegestützpunktes Alzey, Schafhäuser 
Straße 45, individuelle Beratungen zu Vorsorgevollmacht, Patienten- 
und Betreuungsverfügung an. Die nächsten Einzelberatungstermine 
(circa 30 Minuten pro Termin) finden am Donnerstag, 16. Februar, 
in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt.Es wird um telefonische 
Anmeldung beim AWO Betreuungsverein Alzey-Worms unter der 
Nummer 06731/10459 gebeten.

Wir suchen für nette, solvente Familien 
Häuser, Wohnungen und Bauplätze in der Region.

 www.Die-Baupartner.de  in 55576 Zotzenheim
 06701 / 435 20 21  info@die-baupartner.de

0671-4833688
TN

S INFRATEST

Gesamt-
note

GUT (1,8)

ZUVERLÄSSIGE PUTZHILFE
für 2-Pers.-Haushalt in Gau-Bickelheim

alle 2 Wo. für 3 Std. gesucht.
Telefon: 0151 18 65 30 12

55597 Gumbsheim, Steingasse 10, Tel.: 06703-960844

Zur rebenhofstube  Inh. Almut Schmahl 

Schlachtfest 
mit Schweinepfeffer, Wellfleisch, Schlachtplatten 

und à la carte
10. und 12.02.2017

Geöffnet: Freitag/Samstag ab 18.00 Uhr,
Sonntag mit Mittagstisch von 11.00 - 14.30 Uhr.

Reservierung wird empfohlen.

Familienanzeigen
in ihrem Mitteilungsblatt

Anzeige

Immobilien Anzeigenannahme 0 65 02 / 9147-0

aus der Region 

für die Region
Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche

Stellen Anzeigenannahme 
0 65 02/91 47-0

Bildung

Beruf

Erfolg

Zukunft

Handel | Handwerk | Dienstleistungen von

A BIS Z
Ihre regionalen Partner auf einen Blick…Ihre regionalen Partner auf einen Blick…Ihre regionalen Partner auf einen Blick…Ihre regionalen Partner auf einen Blick…Ihre regionalen Partner auf einen Blick…Ihre regionalen Partner auf einen Blick…

Wöllstein, im Februar 2017

MANUELA und
EUGEN Silz

Von Herzen bedanken möchten wir uns,
für all die lieben Glückwünsche und Geschenke.

27.12.2016 - 3630 g - 54 cm
Melina

Über die Geburt unserer Tochter

WIR FREUEN UNS!

Schöne Wohnung, 3 ZKB
Balkon, in Wöllstein zu vermieten, ab 01.03.2017, 65 m2, keine 

Tiere, 480,- Euro + 30,- Euro Abstellplatz, 180,- Euro NK, 2 MM KT.
Tel. 0177 5841119

Tel. 0151 12046395, e-mail: rolf-rainer@t-online.de

Bj. 72, OG, 2-FH, 105 qm, Loggia, Parkett, Garten,
ab 1.6. oder früher.

630,- € + NK 150,- € + Garage 30,- € + KT 1.980,- €
EnEV: V, 191 kWh, Hzg.: Gas, F

Wöllstein 4 ZKB WC
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     Treffpunkt
Deutschland.de

Reisen?

Wöllstein

ReisePo
Rta

l

Heimat neu entdecken.

Probleme mit Glücksspielsucht?
Spielsucht-Soforthilfe-Forum

Anonyme Anlaufstelle
für Betroffene und Angehörige

! Sei auch Du herzlichst willkommen !

www.spielsucht-soforthilfe.de

Ob Sie Ihren Urlaub sportlich aktiv gestalten wollen oder lieber 
erholsam und beschaulich: Der staatlich anerkannte Luftkurort 
Egloffstein ist dafür der rechte Platz.
Mächtig überragt von der 1000-jährigen Burg Egloffstein liegt der 
kleine Marktflecken im idyllischen Trubachtal, einer lieblichen, 
mit Obstbäumen reich geschmückten Landschaft, die von mar-
kanten Fels- und Waldhängen eingerahmt ist. In der Talaue kön-
nen Sie Ihren Füßen nach einer schönen Wanderung eine pri-
ckelnde Kneipp-Kur gönnen. Egloffstein und seine Nachbarorte 
bieten das richtige Ambiente für ausgedehnte Wanderungen, 
Nordic-Walking aber auch für ruhige Spaziergänge.

Pauschalangebote
13. - 17.04.2017 Oster-Pauschalangebot  
Osterbrunnenfahrt, Burgführung, fränkischer 
Heimatabend, historischer Ortsrundgang 
 Ü/F, p.P. ab 130,00 €

04. - 07.05.2017 „Zur Kirschblüte ins   
Kirschenland Fränkische Schweiz“  
Kirschblütenwanderung, Kaffee und Kuchen 
im Kirschgarten, Besichtigung der Kirschen-
anlage, einer Landbrauerei, Burgführung und 
fränkischer Heimatabend
 Ü/F, p.P. ab 109,00 €

03. -10.10.2017 Wanderwoche
„Herbstromantik in der Fränkischen Schweiz“
mit geführten Tageswanderungen, Fränkische-
Schweiz-Rundfahrt, Burgführung, Besuch einer 
Landbrauerei und des Mühlenmuseums
 Ü/F, p.P. ab 199,00 €

Was tun bei

ARTHROSE?
Arthrose kann jedes Gelenk 
treffen. Für Millionen von Men-
schen in Deutschland bedeutet 
dies zunehmende Schmerzen, 
vielfache Behinderungen und 
große Sorgen. Zu den Ursachen 
können auch Stoffwechselstö-
rungen gehören. Welche Stö-
rungen sind dies? Was versteht 
man unter dem Begriff „Meta-
bolisches Syndrom“ und was 
kann man selbst dazu bei tra gen, 
um die Arthrose-Beschwer den 
zu mindern? Zu diesen und vie-
len anderen elementaren Fra-
gen gibt die Deutsche Arthrose-
Hilfe in ihren Ratgeberheften 
„Arthrose-Info“ nützliche Hin-
weise und praktische Tipps. Sie 
fördert zudem selbst die Ar-
throseforschung mit bereits 
über 290 geförderten Projek-
ten an deutschen Universitäts-
kliniken. Eine Musterausgabe 
des „Arthrose-Info“ kann kos-
tenlos angefordert werden bei: 
Deutsche Arthrose-Hilfe e.V., 
Postfach 110551, 60040 Frank-
furt (bitte gerne eine 0,70-€ - 
Brief marke für Rückporto bei-
fügen) oder per E-Mail unter 
service@arthrose.de (bitte mit 
Angabe der vollen Adresse). 

Toppreis-Aktion: 100 m2 Dachabriss, Entsorgung, Unterspannbahn, Konter-Lattung u. Einde-
ckung in BRAAS od. Tonziegel, nur 3990 €. Zimmererarbeiten, Malerarbeiten 1 m² nur 12,50 
€, Wärmedämmung, eig. Gerüstbau, Asbestarbeiten, Rohbau- u. Maurerarbeiten, Altbausa-
nierungen, Kellerabdichtungen, Planungs- u. Statikerleistungen - Festpreise

Tel. 06361-915886 • Fax 06361-459586 • E-Mail: meisterdach-bau@web.de 
schnell, sauber & günstig! - Wir arbeiten z.Z. in Ihrer Nähe. Meisterdach & Bau GmbH

DacHDEckEr- MalEr- & MaurErBETrIEB
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Ich biete an:
• Ganzkörpermassage 60 Min.  40,- €

• Teilkörpermassage 30 Min.  20,- €

• Hot Stone Massage 60 Min.  45,- €

• Fußdruckpunktmassage 30 Min. 20,- €

Alle Massagen werden individuell auf Sie 
und Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Bitte nach tel. Vereinbarung

Am Gänsborn 2a
55599 Siefersheim
Tel: 06703 - 8969481
www.petra-pohl-massagen.de

Verschenken Sie zum 
Valentinstag Entspannung 
und Wohlbefinden

Mobil: 0171 1998826
j.marks@wittich-foehren.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Julia Marks

Ihre Ansprechpartnerin vor Ort

Ich berate Sie gerne

Valentinstag
     am 14. Februar

(iPr). Valentinstag steht vor 
der Tür: Am 14. Februar ist 
es wieder so weit. Mit die-
sem Tag haben sich bei uns 
inzwischen zahlreiche Bräu-
che und Traditionen ent-
wickelt. Doch egal was sich 
jeder am Ende auch ausge-
dacht hat – am Valentinstag 
beweisen sich Pärchen ihre 
Liebe.
Die Legende ...
Doch wie entstand der Va-
lentinstag überhaupt? Wie 
überall, so sind hier Ver-
schwörungstheorien nicht 
weit entfernt. Einige sind 
der festen Überzeugung, 
dass der Valentinstag nichts 
weiter als eine Erfindung der 
Blumenhändler und Schoko-
la denhersteller ist. Klar, die 
partizipieren am meisten 
von diesem Tag, doch es gibt 
auch eine andere Geschich-
te.
Laut der Legende soll der 
Tag der Liebenden auf den 
Bischof Valentin aus Ter-
nia in Italien zurückgehen. 
Der lebte im 3. Jahrhundert 
nach Christus und vermählte 
Verliebte, obwohl ihm das 
eigentlich verboten war. Als 
Geschenk und Symbol der 
Liebe überreichte er den 
frisch Vermählten einen Blu-
menstrauß aus seinem Gar-
ten. Weil er immer wieder 
gegen das Verbot der Ver-
mählung verstoßen hatte, 
wurde der Bischof am 14. 

Februar 269 hingerichtet. 
Eine wundervolle und zu-
gleich tragische Geschichte, 
ob sie wirklich stimmt oder 
ob sie doch nur eine Legen-
de ist – darüber gibt es bis 
zum heutigen Tag die unter-
schiedlichsten Meinungen. 
Eines ist auf jeden Fall sicher: 
der Bischof von Terni wurde 
am 63. Meilenstein der nach 
Rom führenden Via Flaminia 
enthauptet. Und das war der 
Beginn einer Märtyrerlegen-
de. Kein Wunder, dass Kir-
chen um Teile seines Körpers 
buhlten. Reliquien bekamen 
viele Kirchen in Italien, Bel-
gien, Frankreich, Deutsch-
land und Österreich. 
So wird zum Beispiel in 
Kiedrich am Rhein seit dem 
14. Jahrhundert ein Stück 
vom Schädel verehrt, ande-
re Gebeine sind in der Lieb-
frauenkirche in Worms, der 
Christophskirche (Karmeli-
terordenkirche) in Mainz, 
in der Kirche auf dem He le-
nenberg in Welschbillig bei 
Bitburg oder auch in der 
Stadt Würzburg. Angebli-
che Gebeine liegen außer-
dem  in der Michaelskirche 
in Krum bach in Schwaben. 
In Österreich sind 27 Orte 
nach Valentin benannt, in 
der Schweiz wird jeweils am 
Valentinstag eine Statue ge-
zeigt, die zum Teil aus den 
Gebeinen des Heiligen ge-
fertigt sein soll.

Kurz notiert:

LW-flyerdruck.de
Ihre Online-Druckerei mit den fairen Preisen.

Von A wie Aufkleber bis Z wie 
Zeitung, bestimmt ist auch für 
Sie das passende Produkt dabei!

info@LW-flyerdruck.dewww.LW-flyerdruck.de 09191 7232-88

-flyerdruck.de
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Schimmelpilz, nasse Wände, feuchte Keller
beseitigen wir schnell, fachgerecht und dauerhaft!

Kostenlose Fachberatung mit Feuchtigkeitsmessungen
SK Bautenschutz

Weyergasse 5 • 55576 Sprendlingen
Tel.: 0 67 01 / 2 05 81 80 • Fax: 0 67 01 / 2 05 81 81

E-Mail: SK-Bautenschutz@gmx.de
Abdichtungen

Fachbetrieb für

Urlaub im Schwarzwald
Waldachtal - Lützenhardt im Nordschwarzwald
bei Freudenstadt. Anerkannter Luftkurort.
Schöne Ferienwohnung 
in Ortsrandlage, 2 Zimmer, Küche, Bad, ca. 65 m2, 
mit SAT-TV und Sitzplatz im Freien. Ca. 2 Minuten 
Fußweg zum Supermarkt und zum Omnibusbahnhof. 
Geeignet für 3 Erw. od. 2 Erw./2 Kinder. Haustiere 
auf Anfrage möglich.
Preis ab 1 Woche Mietdauer: EUR 32,- pro Tag.

Kontakt: Familie Denner, Willi-König-Str. 30,
72178 Waldachtal-OT Lützenhardt,
Tel.: 0 74 43 / 89 57, Mobil: 0152 / 166 75 546
www.fewo-denner.de
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Deutscher Kurzkrimi-Preis    
 KRIMIAUTOREN
GESUCHT!

www.tatort-eifel.de

Weitere Informationen unter: 
www.tatort-eifel.de und 
www.facebook.com/TatortEifel 

Das Krimifestival 
Tatort Eifel und
der KBV-Verlag
ermitteln die
besten kurzen 
Krimis
des Jahres 2017.

Einsendeschluss: 
21. April 2017

! Zahle Höchstpreise !
Kaufe PKW, Geländewagen, LKW, Busse, Transporter, 
Wohnmobile, Baumaschinen, Traktoren für den Export. 

Laufleistung und Zustand unwichtig. Sofort Bargeld!
Schröder-Export, Telefon: 0177 / 6269000

Dies u. Das
kleiner Laden-kleine Preise

Geschenkartikel, Damen u. Herrenkleidung (Neuware)
Kinderkleidung (gebraucht)
Birkenring 62, Gumbsheim

Geöffnet: Mo.-Mi.-Fr.,15 -18 Uhr
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„Gemeinsam schwere Wege gehen”

Sprendlingen, Am Dorfgraben 13 (Ecke Wassergasse / Feldgasse)

Ihre Ansprechpersonen für Wöllstein:
Blumenhaus Unckrich Tel. 0 67 03 - 12 45
Fr. Margot Haubs  Tel. 0 67 03 - 96 03 79

Bestattungsinstitut Lothar KRON
Tel.: 0 67 01 - 90 17 33

www.bestattungen-kron.de

Hydraulik Technik Sabastia
Werner-von-Siemens-Str. 10 - 12
D-55232 Alzey
Tel. 06731/6444, Fax 06731/6424

Handel, Reparaturen und Wartung
- Hydraulik/Klimaschläuche
- Pneumatik
- Vergaser 
- Kugellager
- KFZ-Komponenten u.v.m.

Angebot gültig bis 14.02.2017
.

LW-Service auf einen Klick: www.wittich.de


